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Die Reduktion der Gerechtigkeit auf Wahrheit — also die 
Logifizierung des Gerechtigkeitsideals musste bei PLATON1 
ihren eigentlichen Sinn deshalb einbiissen, weil sie Hand in 
Hand geht mit der Ethifizieruhg der Wahrheit. 
Die Vernichtung des Irrationalen unterhalb der Gerechtigkeit 
und Wahrheit wird durch die Inthronisierung des Irrationalen 
oberhalb der Gerechtigkeit und Wahrheit geradezu vereitelt. 
Nachdem PLATON das Anwendungsgebiet sozusagen das 
Strombett — von Gerechtigkeit und Wahrheit vom Irrationa-
len gesalbert hatte, triibte er die Wahrheits- und Gerechtigkeits-
quelle letzten Endes doch durch das religiös-irrationelle Mo-
ment, wodurch er die Nee des Guten hoch iiber Wahrheit und 
Gerechtigkeit erhob. Und geradeso wie, der Weg, der von der 
Einzelwirklichkeit zum Allgemeinbegriff aufweirts, fart, von 
PLATON in bitterem Kampfe gegen die erkenntnistheoretische 
Skepsis siegreich erobert wurde, aber infolge der teleologisch-
metaphysischen Gestaltung des Allgemeinen zur ldee der Weg 
rückwiirts von Allgemeinbegriff zu Einzelwirklichkeit für ihn 
ungangbar geworden ist — woran im Grunde genommen sein 
ganzes spekulatives Unternehmen seheiterte — ebenso ist es 
fiir die himmelstiirmende Energie platonischen Denkens emn 
Leichtes, den We  aufwiirts von Gerechtigkeit zu Wahrheit 
zu finden, aber infolge der Ethifizierung der Wahrheitsquelle. 
verschliesst dieses Denken — das sozusagen nur  eme  Richtung: 
die Richtung nach Oben, kennt — sich selber den Weg rikk-
welds von Wahrheit zur Gerechtigkeit. In der Finsternis er- 

*) Vgl. meine Abhandlungen: Die Gerechtigkeitslehre des Sokrates 
und des Platon, Sonderabdruck aus Bd. X, Heft 2 der Zeitschrift für öffent-
fiches Recht, 1930. und: Die Gerechtigkeitslehre der Vorsokratiker, Estratta 
dagli „Studi Filosofico-Giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio", Modena, 
1930. 
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kenntnistheoretischer und ethischer Skepsis ziindet PLATON das 
Licht der Reduktion von Wirklichkeit und Gerechtigkeit auf 
Wahrheit, der Logifizierung der Wirklichkeit und Gerechtigkeit, 
an. Er löscht aber dieses Licht wieder aus, indem er die Wahr-
heit ethifiziert. So ist es denn wieder finster geworden. 

Es mag dahingestellt bleiben, ob hierin die Tragik des pla-
tonischen Denkens oder des menschlichen Denkens iiberhaupt 
liegt. Jedenfalls hat ARISTOTELES an diesem Punkte angesetzt. 
Für die problemgeschichtliche Beurteilung des aristotelischen 
Lebenswerkes  1st der einzig richtige Gesichtspunkt die Auf-
gabe der Entwickelung und Umgestaltung des platonischen 
Systems zu einer auf den Gegenstand anwendbaren, die Wirk-
lichkeit logisch wahrhaft beherrschenden Theorie, der Erobe-
rung des Weges nach riickwdrts nach der platonischen Erobe-
rung des Weges nach vorwarts. Im Dienste dieser Aufgabe ist 
ÁRISTOTELES bereft alles vom platonischen Leihrgebdude aufzu-
opfern, was innerhalb des Planes dieser Aufgabe unhaltbar  1st;  
er ist aber ebenso fest entschlossen dem platonischen Gedan-
ken zur grösstmöglichsten Herrschaft iiber den Gegenstand zu 
verhelfen. Darum erscheint ARISTOTELES von einem platonischen 
Gesichtspunkte aus als Empiriker und von einem empiristischen 
als Metaphysiker, weil er in Wahrheit immer die Synthese 
zwischen Metaphysik und Empirismus anstrebt. Der ewige 
Grundgedanke dieses Lobredners des goldenen Mittelweges  1st  
die Verbindung entgegengesetzer Systeme. Was ist die Tugend? 
Die Mitte zwischen einem doppelten fehlerhaften Habitus, dem 
Fehler des übermasses und des Allangels.1) Welche  1st die rela-
tiv beste Staatsform? Eine Mischung aus Oligarchie und De-
mokratie.9 Soli man die PrivathauseT in der Stadt im hippoda-
mischen oder im alten Stile bauen? Man muss beide Systeme 
miteinander verbinden. 3 ) Es ist offenkundig, dass die Synthese 
zwischen Platonismus und Empirismus, wie sie ARISTOTELES 
gelang, einerseits der schönste Dank war, den er seinem Meis-
ter zollen konnte und anderseits ihn zur entscheidenden 
Beeinflussung der Spekulation des Abendlandes dadurch 
in stand setzte, dass seine Philosophie so gleichsam den 

Eth. Nik. 1107 A. 
Politik 1293 B. 
Politik 1330 B. 
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Reinertag des antiken konstruktiven Denkens in einer unge-
mein anziehenden, gemeinverstdndlidhen und logisch konzi-
sen Form darstellt, die sie auch dem modernen Menschen 
unter  alien  Systemen antiken Denkens unvergleichlich am 
nachsten bringt. Es ist aber auch offenbar, dass in dieser Syn-
these letzten Endes das Platonische doch iiberwiegt. Trotz al-
lem ist ARISTOTELES doch mehr Platoniker als Empiriker. Es 
hat  eme  geradezu symbolische Bedeutung, wenn ARISTOTELES 

-im Eudemos platonische Beweise verbessert; wenn wir ihn mit 
einer „Reduktion des platonischen Beweises auf seine Ele-

-mente") beschdftigt sehen. Denn seine ganze Philosophie hat 
keineswegs den Sinn eines vollstdndigen Umsturzes, auch nicht 
.einer voreingenommenen Verteidigung, sondern einer Verbes-
serung des platonischen Systems. Auch die Gerechtigkeitslehre 
des ARISTOTELES erweist sich der kritischen Analyse als  eme  
Verbesserung der platonischen, als eine Entfaltung des in der 
letzteren enthaltenen keimhaften Gedankens, als  eme  imma-
nente Entwickelung des platonischen Grundgedankens, über 

,deren anzlich versdhiedenen und die urspriinglidhen platoni-
schen Aufstellungen géradezu zersetzenden Formulierungen die 
Identitdt der Grundmotive nicht zu verkennen ist. 

Die aristotelische Gerechtigkeitslehre bedeutet in man-
cher Beziehung die höchste Stufe der dogmengeschichtlich 
gegebenen Spekulation liber die Gerechtigkeit. Gegentiber der 
grandiosen, aber von streng wissenschaftlichem Gesichtspunkte 
infolge der beigemischten dsthetisch-religiös-irrationellen Mo-
tive mystisch-verschwommenen Konzeption der platonischen 
Gerechtigkeitslehre erweist sich die aristotelische nicht nur als 

.eme  entschiedene Verbesserung und nicht nur als der Reiner-
trag der antiken Spekulation fiber die Gerechtigkeit, sondern 
.auch als die Ehrenrettung des niichternen, strengwisserischaft-
lfchen Geistes 5) überhaupt und .als  eme  theoretische Leistung, 

Werner JAÉGER, Aristoteles, Grundlegung einer GesChichte sei-
ner Entwicklung, 1923. S. 44-45. Vgl. S. 40-41: „Der im Phaidon ange-
wandte Satz, dass jlie Substanz kein Me,hr oder Weniger zuldsst, wird itn 
Eudemos mithin auf den zugrunde liegenden Satz zuriickgefiihrt: die 
Substanz ldsst keinen kontrdren Gegensatz zu". 

„So durch und durch ideal sich die aristotelische Anschauung vom 
:letzten Ziele gegeniiber dem sophistischen Naturalismus gestaltet, im Ver- 

1* 
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die die gesamte Spekulation vieler kommender Jahrhunderte 
einfach tiberschattet. 

Indem wir nun die aristotelische Gerechtigkeitslehre gleich-
sam in ihrer Entfaltung von den platonischen Keimen heraus 
iiberblicken wollen, haben wir unser Augenmerk vor allem auf 
den far seine gesamte Spekulation charakteristischen Immanenz-
standpunkt des ARISTOTELES zu richten. Wie seine zersetzende 
Kritik der Ideenlehre nicht zuletzt gegen die Annahme getrenn-
ter, also transzendenter Ideen gerichtet 1st, so kennzeichnet in_ 
der Ethik und Politik das Prinzip der Mitte, also die Ersetzung 
der transzendenten Idee des Guten PLATONS durch einen keines-
wegs ausserhalb, sondern inmitten des Bereiches des empiri-
schen Handelns liegenden ethischen Massstab, die Ablösung 
des platonischen Transzendenzstandpunktes durch den aristo-
telischen Immanenzstandpunkt. 6) Dieser Immanenzstandpunkt,, 
dieser Protest gegen die ethisch-religiös-mystische Verdingli-
chung der Idee und gegen die Irrationalisierung des Wahrheits-
und Gerechtigkeitsbegriffs bedeutet vor allen Dingen die Reini-
gang der Wahrheits- und Gerechtigkeitsque//e, die durch die-
platonische Ethifizierung verunreinigt worden 1st. ARISTOTELES 
deutet in der Metaphysik die platonische Idee als em n transzen-- 
dentes Ding an sich ebenso entschieden zu einer dem Gegen-
stande immanenten Form urn, wie er in der Ethik aus der trans-
zendenten Idee des Guten einen dem emptrischen Handeln 
durchaus immanenten und durchwegs rationalen Massstab 
ndmlich das Prinzip der Mitte — macht. 

Dass dieser Immanenzstandpunkt kein bedingungsloses. 
Zugestandnis an den Empirismus 1st — sondern wie alle der-
artige Zugestdndnisse des ARISTOTELES vielmehr den Charak-
ter einer taktischen Bewegung hat, deren Ziel 1st, an wissen-
schaftlicher Haltbarkeit für den Platonismus zurikkzugewinnen. 
was davon an Lehrgeha4 aufgegeben werden muss — das be- 
gleich mit dem platonischen Idealismus hat sie das Geprdge der Niichtern- 
heit". Michael WITTMANN, Die Ethik des Aristoteles, in ihrer systemati- 
schen Einheit und in ihrer geschichtlichen Stellung untersucht, 1920. S. 27. 

Für den metaphysischen Immanenzstandpunkt .siehe Met. 991. B: 
„Ferner muss es als unmöglich erscheinen, dass die Substanz von dem ge-
trennt ist, dessen Substanz etwas 1st. Wie könnten also die Ideen 
Substanzen der Dinge von diesen getrennt  sem?"  Für die Begründung des-
ethischen Immanenzstandpunktes siehe Eth. Nik. I. 1096 A-1097 A. 
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weist der unleugbare echte Rationalismus des ARISTOTELES der 
trotz seines vielbetonten Empirismus und gerade infolge seines 
Immanenzstandpunktes an Reinheit dem platonischen entschie-
den überlegen ist. ARISTOTELES hat an Rationellem tatsdchlich 
zurückgewonnen, was er von dem Platonismus an Transzen-
denz zu Gunsten des Empirismus aufgegeben hatte. ARIsToTE-
LES bedeutet für den Platonismus Steigerung an Rationalem 
und Mössigung an Transzendenz. Dieser Rationalismus des 
ARISTOTELES kommt speziell im ethischen Gebiet nicht nur darin 
zum Ausdruck, dass er gleich eingangs die allgemeine  Rege!  
aufstellt, „class man molt der rechten Vernurtft handeln muss", 7 ) 
sondern ganz unverkennbar vor allem in dem Primat der dianoe-
iischen Tugend vor der sittlichen. $ ) Darin, class das gesamte 
Tugendsystem des ARISTOTELES in der Weisheit, in der Denk-
tdtigkeit gipfelt — zu welcher das ge8amte übrige Tugendge-
biet (trotz der scharfen Trennung der ethischen Tugenden) in 
einer durchaus dienenden Stellung steht° ) — kommt die leitende 

hth. Nik. 1103 B. 
„So weit sich demnach das Denken erstreckt, so weit erstreckt 

sich auch die Gliickseligkeit, und den Wesen, denen das Denken und die 
Betrachtung in höherem Grade zukommt, kommt auch die Gltickseligkeit in 
höherem Grade zu, nicht mitfolgend, sondern eben auf Grund des Denkens, 
-das semen Wert und seine Wiirde in sich selbst hat. So ist denn die Gliick-
seligkeit em n Denken". Nik. Eth. 1178 B. „Wer aber denkend, tdtig ist und 
die Vernunft in sich pflegt, mag sich nicht ,nur der allerbesten Veriassung. 

-erfreuen, sondern auch von der Gottheit am meisten geliebt werden". Nik. 
Eth. 1179 A. 

Die Einteilung der Tugenden in dianoetische und ethische ge-
schieht bei ARISTOTELES'  - wie er selbst betont 	auf Grund der Einteilung 
der Seelenteile. Nik. Eth. 1102 B-1103 A: „Es erweist sich also auch das 
unverniinftige Vermögen als zweifach: das pflanzliche hat gar nichts mit 
:der Vernunft gemein, das sinnlich begehrende dagegen und tiberhaupt das 
strebende Vermögen nimmt an ihr in gewisser Weise teil, insofern es auf 
sie hört und ihr Folge leistet . . . Soli man aber diesem Teil ebenfalls Ver-
nanft zuschreiben, so ist auch das verniinftige Vermögen zweifach: das 
eme  hat eigentlich Vernunft and hat sie in sich selbst, das andere hat sie 
wie em n Kind, das auf semen Vater hört. Nach diesem Unterschiede wird auch 
die Tugend eingeteilt". Die ethischen Tugenden dienen also den dianoeti-
schen, sie leisten den letzteren — wie das Kind seinem Vater, der Leib der 
•Seele, das Strebevermögen dem Verstand — einfach Folge. Ober den Cha-
rakter dieser Herrschaft geben folgende Stellen Aufschluss: „Wie ndmlich 
ein Knabe nach der Vorschrift seines Erziehers leben muss, so muss sich 
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Idee der platonischen Vernunitherrschaft auch in der aristote-
lischen Ethik zum Ausdruck.") Dass das ethisch-politische Hei 

das begehrende Vermögen im Menschen an die Vorschrift der Vernunft 
halten". (Eth. Nik. 1119 B). „Im iibertragenen Sinne aber . . . gibt es aller-
clings em n Reel-it nicht der Person gegen sich selbst, aber doch des eineri 
Teils von ihr gegen die anderen, em n Recht jedoch, das nicht mit alleni 
Recht, sondern nur mit dem des Herrn gegen die Sklaven oder des Haus-
vaters gegen seine Kinder zu vergleichen ist". (1138 B). „Die Seele führt 
iiber den Leib em n despotisches, und der Verstand Her das Strebevermö-
gen em n politisches und königliches Regiment . . ." (Politik 1254 B). Dies 
Antwort des ARISTOTELES iSt so eindeutig, dass es als unbegreiflich er-
scheinen muss, wie ARLETH in seinem sonst verdienstvollen Werk 
iiber Die metaphysischen Grundlagen der aristotelischen Ethik (1903> 
die Frage aufwerfen kann: „Ob sich Aristoteles diese Herrschaft 
analog jeder dachte, welche der Hausvater iiber die in der Fa-
milie lebenden Kinder ausiibt, oder ob er em n Verhdltnis annahm_ 
dhnlich demjenigen, welches zwischen Staatsoberhaupt und Staats-
biirger obwaltet, lasst sicht wohl nicht entscheiden, da die nikoma-
chische Ethik die erste und die Politik die zweite Auffassung vortrdgt"- 
(S.57.) Angesichts des Umstandes, dass aus dem ersten Buche der Politik 
die Zuordnung der Formen einerseits der Privat-andererseits der poli-
tischen Herrschaft mit aller gewiinschten Klarheit zu entnehmen ist — wo-
nach die Herrschaft des Herrn iiber den Sklaven  eme  despotische, des 
Vaters iiber die Kinder  eme  königliche und des Gatten iiber das Weib 
eme  freistaatliche (politische) (1259 A—B) ist,— muss die von ARLETH als 
unentscheidbar bezeichnete Frage als sinnlos fallen gelassen werden, da ja 
fiir ARISTOTELES der Herrschaftscharakter des vdterlichen und des könig-
lichen Regimentes ausgesprochen derselbe ist. Umso bezeichnender ist aber 
fiir -die Auffassung des ARISTOTELES von der Vernunftherrschaft iiber Leib. 
und Seele und von der unbedingten überlegenheit der dianoetischen Tugend 
iiber der ethischen, dass die freistaatliche (politische) Form der Herrschaft, 
wie sie z. B. zwischen Mann und Weib besteht — also die Form der Wech-
selherrschaft — fiir das Verhdltnis zwischen Leib und Seele, Strebevermö-
gen und Verstand, ethischer und dianoetischer Tugend iiberhaupt nicht ein-
mal in Frage kommen kann. So sicher ist die Herrschaft der Vernunft, der 
Herrschaftsanspruch der dianoetischen Tugend em n unbedingter! Nur wird 
die Herrschaft der dianoetischen Tugend fiber die ethische nicht als des-
potische — tyrannische — sondern als königliche aufgefasst. Darin ist aber 
auch ausgesprochen, dass auch die ethische Tugend eigentlich nur insoierm 
Tugend ist, als sie Verniinftigkeit, Dianoetisches in sich hat: „Denn der 
König muss semen natiirlichen Vorziigen nach unterschieden, dem Geschlecht 
nach aber derselbe  sem".  (Politik 1259 B). 

10) Bei WITTMANN (a. a. O.) finden sich feinsinnige Bemerkungerr 
fiber die Verschiedenheit des Vernunftprinzips und der Vernunftherrschaft 
bei PLATON und ARISTOTELES, die eng mit der verschiedenen Auffassung 



7 

des Menschen einzig und allein in der Herrschaft der Vernunft 
besteht, dieser Grundsatz wird von ARISTOTELES bei alien mög-
lichen Gelegenheiten und nicht weniger scharf betont als  bel 
PLATON.") Allerdings wird das Prinzip der Vernunftherrschaft 

vom Wesen des Guten zusammenhangen soil. Für PLATON sei vor allem der 
Ordnungsbegriff charakteristisch. „Ordnung und Mass gelten als Prinzipien 
alles Guten". (S. 21.) „Die Ordnung ist sonach in der Tat das Prinzip alles 
Guten; Lebendes und Lebloses, Materielles und Geistiges, Leib und Seele, 
jedes Sein fiihrt seine Giite auf die ihm eigene immanente Ordnung zuriick". 
(S. 22.)„Wdhrend Plato sich den Vorgang in der Weise vorstellt, dass nach 
iisthetisch-mathematischen Gesetzen Teile zu einem Ganzen zusammen-
gefügt werden, denkt Aristoteles an  eme  Entfaltung von Seinsformen, die 
sich zundchst im Zustande des Keimhaften oder Unentwickelten befinden. 
Nimmt dort der Hergang den Charakter der Zusarnmensetzung, so hier 
den der Entfaltung oder Entwicklung an . . . Sind bei Plato Teile und Gan-
zes die beiden Pole, zwischen welchen sich die Zwecktdtigkeit bewegt, so 
be! Aristoteles Unentwickeltes und Entwickeltes,lage und Vollkommen-
lleit". (S. 24.) „Die Vernunft begriindet auch bei Aristoteles die Tugend, 
aber nicht mehr als em n bloss erkennendes Prinzip, wie bei Sokrates, auch 
iicht mehr als  eme  wesentlich harmonisierende Kraft, wie bei Plato, son-
dern als der gebietende und beherrschende Teil der Menschennatur . . . 
Hat sie be! Plato als der vornehmste Seelenteil das Recht, gleichsam den 
Ton anzugeben und die übrigen Seelenteile mit sich in Einklang zu bringen, 
so ist sic bei Aristoteles dazu bestimmt, die iibrige Menschennatur zu 
durchdringen und zu erfiillen". (S. 48.) Dieser Auffasung des zweifellos 
bestehenden Unterschiedes kann man jedoch nicht ohne weiteres zustim-
men. Denn einerseits ist die Ordnung, auf die PLATON das Wesen des Gu-
ten zurückführt, den Dingell keineswegs immanent, wie WITTMANN glaubt. 
Gerade die  irrationale Transzendenz des Guten be!  PLATON ist der Haupt-
unterschied gegenüber ARISTOTELES. Anderseits ist die überordnung der 

• Vernunft über die vernunftlose Natur nicht weniger charakteristisch fiir 
PLATON als für ARISTOTELES. Allerdings ist die Herrschaft der Vernunft 
be!  ARISTOTELES unbedingter und reiner, weil er infolge seines ra*tionalis-
tischen Immanenzstandpunktes die Vernunft als Wahrheits- und Gerech-
tigkeitsque//e rein hdlt, wdhrend bei PLATON hinter der Vernunftherrschaft 
tatsachlich die Herrschaft eines überrationellen Prinzips sich verbirgt. Man 
kann also nicht sagen, dass der Anspruch der Vernunft auf Herrschaft bei 
ARISTOTELES gebieterischer wdre als bei PLATON ; aber er ist sicherlich 
em n asschliesslicherer und reinerer. 

11 ) Ausser den in Anm. 8 angeführten Stellen sei die folgende her-
vorgehoben: „Und so muss denn die Tdtigkeit Gottes, die an Seligkeit 
alles iibertrifft, die denkende Tdtigkeit  sem.  Eben darurn wird aber auch 
von menschlichen Tdtigkeiten diejenige die seligste  sem,  die ihr am ndchs-
ten verwandt ist . . . Das Leben der Götter ist seiner Totalitdt nach selig, 
das der Menschen insofern, als ihnen  eme  Ahnlichkeit mit dieser Tdtigkeit 
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bei ARISTOTELES nicht zu einer Herrscherkaste personifiziert. 12) 
Das bedeutet aber auf dem politischen Gebiet ebenso die Reini- 
zukommt, von anderen Sinnenwesen aber ist keines gliickselig, da sie an 
dem Denken in keiner Weise tell haben". (Eth. Nik. 1178 B)  Für  die poli-
tische Wendung dieser Auffassung siehe Politik 1254 B: „... wobei es am-
tage liegt, dass es fill-  den Leib 'naturgemdss und niitzlich ist, von der Seele, 
und ebenso fiir das Subjekt der Gefiihle, vom Verstande und dem vernunft-
begabten Teile beherrscht zu werden, wohingegen  eme Gleichstellung oder 
umgekehrte Stellung  alien Seelenteilen schddlich wire... Ganz ebenso 
muss es mit dem gegenseitigen Verhdltnis der Menschen iiberhaupt bestellt 
sem.  Die so welt voneinander abstehen, wie die Seele vom Leibe und der 
Mensch vom Tiere ... die also sind Sklaven von Natur, und es ist ihnen 
besser, sich in dieser Art von Dienstbarkeit zu befinden, ganz wie  bel  den 
eben erwdhnten Dingen."; Politik 1287 A: „Wer also verlangt, dass die 
Vernunft herrsche, der scheint zu verlangen, dass Gott und die Gesetze 
herrschen; wer aber den Menschen zum Herrscher haben will, filgt das 
Tier hinzu. Denn die Liisternheit ist etwas Tierisches, und der Zorn setzt 
auch die besten Mdnner unter den Regenten in Verwirrung. Daher ist das 
Gesetz die reine, begierdelose Vernunft (őtónEe livEv deqewg voi5 6 vópog 
icrriv.)"; Politik 1323 B-1324 A: „... jetzt stehe uns nur soviel fest, dass 
das beste und vollkemmenste Leben, so fiir den Einzelnen wie fiir die Staa-
ten als Gemeinschaften, das Leben nach der Tugend ist, die der dusseren 
Mittel genug besitzt, um sich in tugendmdssigen Handlungen betdtigen zu 
können". Politik 1332 A—B: „Gut und tugendhaft werden die Menschen 
nun aber durch drei Dinge; diese drei Dinge sind: Natur, Gewöhnung, Ver-
nunft ... der Mensch aber wird auch durch die Vernunft geleitet; denn nur 
er hat Vernunft. Und so miissen dean diese Dinge miteinander harmonieren. 
Denn man tut manches gegen seine Gewohnbeit und .gegen seine Natur, 
wenn man sich durch verniinftige überlegung iiberzeugt hat, dass es an-
ders besser ist."; Politik 1333 A: „Man unterscheidet zwei Seelent3eile, de-
ren einer an sich Vernunft besitzt und deren anderer ... der Vernunft ge-' 
horchen kann... Das Schlechtere ist immer des Besseren wegen... nun 
ist abei besser, was Vernunft besitzt . . . Man whit mithin den Krieg urn 
des Friedens willen, die Arbeit der Musse wegen, das Notwendige und 
Niitzliche des sittlich Schönen wegen."; Politik 1334 B: „Das letzte Ziel, 
das die Natur  hej uns verfolgt, ist der Verstand und die Vernunft, und dem-
nach gilt es, mit Riicksicht ant diese beiden die erste Entstehung des Men-
schen und die Sorge fiir rechte Gewöhnung zu gestalten." 

12) Die Sozialmorphologie gestaltet sich  bel  ARISTOTELES erheblich 
anders als bel PLAToN. Für ihn bestehen die  testen Kategorien: Lehrstand, 
Wehrstand, Ndhrstand nicht mehr. Für relativ feste soziale Einheiten gel-
ten ihm 1. die Bauern, 2. die Banausen (Handwerker), 3. die Handelsleute, 
4. die Tagelöhner, 5. der Wehrstand, 6. Ratsherren und Richter, 7. die be-
sitzende Klasse, 8. die obersten Staatsbeamten (Politik 1291 A). Festere 
Kategorien, auf welche die ganze Problematik der politischen Gerechtigkeit 
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gang der Quelle dieser Vernunftherrschaft 	well die Ableh- 
-nung der Expropriation der Vernunft seitens einer bevorzugten 
eigentlich aufgebaut wird — und die daher in der aristotelischen Politik 
die grösste Bedeutung haben als die letzten abstrakten Typen seiner So-
2ialmorphologie — sind die Trager der drei Herrschaftstitel: Freiheit (die 
Menge), Reichtum (die besitzende Klasse), Tugend (Geistes- und Geburt-
sadel). Wahrend also bei PLATON die politische Gerechtigkeit in der Ord-
nung der drei Stande — Lehrstand, Wehrstand, Nahrstand — besteht; sind 
bei ARISTOTELES letzten Eindes die Armen und die Reichen, die Vielen und 
<die Wenigen, zwischen deren entgegengesetzten 	und nach Ants- 
-roTELEs auf beiden Seiden teilweise berechtigten 	Anspriichen die 
politische Gerechtigkeit Ordnung schaff en soll. Nachdem namlich 
ARISTOTELES den Unterschied zwischen Politie und Aristokratie da -
rn gefunden hatte, „class man die Mischung der zwei Qualitdten, reich 
und arm, Politie:die der drei Qualitaten" — namlich von Freiheit, Reich-
turn und Tugend — „aber Aristokratie nennen muss ...", reduziert er die 
Aristokratie — wenigstens im Bereich der realpolitischen Möglichkeiten — 
ausgesprochen auf die Politie: „Denn auch die sogenannten Aristokratien, 
von denen wir eben gesprochen haben, fallen einerseits fiir die meisten 
Staaten so ziemlich ausserhalb des Bereichs der Möglichkeit und grenzen 
anderseits nahe an die sogenannte Politie. Darum ist tiber beide Vedas-
sungsformen wie iiber  eme zu sprechen". (Politik 1294 A und 1295 A). Und 
wir bekommen auch mit aller gewiinschten Klarheit die Antwort auf die 
Frage, warum die Tugendherrsohaft — die Aristokratie ausserhalb der 
realpolitischen Möglichkeit steht, warum also die Tugend- oder Vernunft-
berrschaft nicht in einer sozialen Klasse, in einem festen sozialmorphologi-
schen Typus sich personifizieren lasst. Es liegt namlich durchaus innerhalb 
der realpolitischen Möglichkeit, die Trager der anderen zwei Herrschafts-
titel Freiheit und Reichtum — zu erkennen. Ob jemand arm oder reich 
1st, das lasst sich leicht feststellen. Die Herrschaftsanspriiche Reichtum 
und Freiheit verdichten sich also in der Tat zu festen sozialmorphologischen 
Einheiten, zu den Klassen der Reichen und der Armen. nine solche Per-
sonifizierung und Verdichtung des dritten Herrschaftstitels — der Tugend 
— ist unmöglich. Die Expropriation dieses Herrschaftstitels fiir  eme soziale 
'Masse — z. B. fiir den Geburtsadel — ware aber nur dann gerechtfertigt, 
wenn der Umstand, dass der Herrschaftsanspruch auf Grund der Tugend 
sich in dieser und nur in dieser Klasse personifiziert und verdichtet, ebenso 
einfach Mid fehlerlos feststellbar ware, wie die Tatsache des Reichtums 
oder der Armut. Ware die Personifizierung der Tugend mit solcher Sicher-
belt feststellbar, dann ware allerdings dieser Herrschaftsanspruch der 
stdrkste. „Wenn also nun die einen die anderen in dem Masse iiberragten, 
wie nach unserer Vorstellung die Götter und die Heroen einmal schon 
durch grosse Vorziige des Leibes und dann auch durch solche der Seele 
die Menschen iibertreffen, so dass die überlegenheit der Herrschenden fiir 
die Beherrschten zweifellos und handgreiflich ware, so wiirde es offenbar 
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Klasse, also der Positivierung der reinen Gerechtigkeit — wie 
auf ethisch-metaphysischem Gebiete die Bekdmpfung der pla-
tonischen Ideenlehre und der Immanenzstandpunkt. Auf Grund 
dieses politischen Immanenzstandpunktes wird von ARISTOTE-
LES der Fall eines absoluten Anspruches auf Herrschaft — so-
wohl in der Form des Königstums als auch in der einer idealert 
Aristokratie — als hypothetischer Grenzfall behandelt und aus 
dem Bereiche der realpolitischen Möglichkeit verwiesen; die 
realpolitisch gegebenen Herrschaftsansprüche — die oligarchische 
und die demokratische — aber werden relativiert, also im gros-
sen und ganzen als gleichberechtigt hingestellt und die relativ 

realpolitisch — beste Verfassung in einer immanenten Syn-- 
these der beiden gefunden.") Der ethisch-politische Rationalis- 
besser  sem,  dass  em n für allemal die einen herrschten und die anderen be-
herrscht wiirden. Da das aber nicht leicht zu ermitteln ist, und es sich aucit 
nicht so wie bei den Indern verH,lt, wo nach der Versicherung des Sylax. 
die Könige wirklich ihre U.ntertanen in dem angegebenen Masse uberragert 
sollen, so ist es offenbar aus vielen Gründen notwendig, class alle gleich-
massig an dem Wechsel im Herrschen und Beherrschtwerden Anteil ha-
ben". (Politik 1332 B). 

13) Es ist demnach ebenso verfehlt, wenn ROLFES glaubt, „class die 
beste Verfassung nach Aristoteles die konstitutionelle Monarchie ist mit 
einem starken Einschlag von Aristokratie und einem leiseren von Demok-
ratie ..." (Aristoteles, Politik, neu iibersetzt und mit einer Einleitung und 
erkldrenden Anmerkubgen versehen von Dr. Theol. Lug.  ROLFES, S. XIV.. 
1922); als wenn ONCKEN bestrebt ist aus ARISTOTELES einen warmen Ver-
teidiger der Verfassungsgrundsdtze der attischen Demokratie zu machete 
(vgl.: Wilhelm ONCKEN : Die Staatslehre des Aristoteles in historisch-
politischen Umrissen. Em n Beitrag zur Geschichte der hellenischen Staats-
idee und zur Einfiihrung in die aristotelische Politik, II. 1875. SS. 172, 
240-241). Unzdhlige Stellen der aristotelischen Politik beweisen, das& 
ARISTOTELES einerseits ebensoviel Verstdndnis ftir das wahre aber vora 
ihm für utopisch gehaltene — Königtum, wie far den relativ gerechten 
Herrschaftsanspruch des Demos hatte, aber die schwere Realisierbarkeit 
eines wahren Königtums und die bedenklichen Gefahren eines unwahreit 
Königtums, also einer entarteten Monarchie — und auch einer entartetert 
Aristokratie — ebenso klar durchschaute wie die handgreiflichen Fehler 
der Demokratie. Besonders seine auftrichtige Stellungnahme fiir Mittelstand 
und Mittelstandspolitik (Politik 1925 B-1926 B) beweist, dass er greade  irt  
dieser Grundfrage der Realpolitik in der Tat an dem Prinzip der Mitte fest, 
hilt und  eme  wahre Synthese anstrebt. Zu einem anderen Ergebnis kann mart 
nur gelangen, wenn man die Position des ARISTOTELES absichtlich oder 
finabsichtlich politisch umdeutet. 
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mus des ARISTOTELES ist in seiner Metaphysik so tief verankert, 
dass an seiner ganzen Spekulation trotz des nicht leugbaren — 
aber mit dem Rationalismus auch nicht unvereinbaren — star-
ken Hanges zum Empirismus der rationalistische Einschlag mit 
mehreren Nuancen tiberwiegt.") 

14 ) Es ist gdnzlich verfehlt, wenn man den Immanenzstandpunkt de 
ARISTOTELE6 als einen bedingungslosen Empirismus deuten will. Das tut aber 
ECKSTEIN (Das antike Naturrecht in sozialphilosophischer Beleuchtung,. 
1936), wenn er behauptet: „So erscheinen bei Aris-toteles die Bestimmungerr_ 
und Wertungen der positiven Moral schliesslich als das letzte Kriterium 
des Natürlichen und Normalen, sodass dieses also für ihn nichts anderes-
bedeutet, as dasjenige, was den herrschenden Ansichten nach als das 
Seinsollende gewertet wird ..." (S. 90). Zu sagen „class sich bei Aristoteles 
diese von ihm für seinsollend gehaltenen Eigenschaften wieder mit der po-
sitiven Moral seiner Zeit fast durchwegs decken" (S. 91) bedeutet aber 
nichts anderes als den von ECKSTEIN betonten „unverkennbaren Kompro-
misscharakter" (S. 78) der atistotelischen Stellungnahme zu einem reineit 
Positivismus und Empirismus umzudeuten. Allerdings sieht ECKSTEIN ill,  
dem aristotelischen Kompromiss nur  „eme  kiinstliche Vereinigung zweier 
im Prinzip unvereinbarer und einander widerstrebender Standpunkte" (S. 
84). Aber so richtig die Unterscheidung zwischen individualistisch-refor-
matorischer und konservativer Richtung innerhalb der Naturrechtslehre 
auch  sem n mag, so went ist die Ansicht haltbar, dass das „konservative 
Naturrecht als die „Angleichung des natürlichen Rechtes an das positive' 
(S. 86) — also die naturrechtliche Legitimierung an Stelle der naturrecht-
lichen Revolutionierung des positiven Rechtes im Grunde die Denaturie-
rung des Naturrechtes und einen naturrechtsfreien Positivismus bedeutete._ 
Denn abgesehen davon, dass jede Legitimierung ebenso den Keim der Revo-
lutionierung in sich trdgt wie umgekehrt jeder Revolutidnierung die Tendenz_ 
zur Legitimierung immanent ist, ist der (konstruktive) naturrechtliche Gel-
tungsanspruch eines legitimierenden Naturrechtes nicht schwdcher als der 
(destruktive) Geltungsanspruch eines revolutiondren Naturrechtes. Der Gegen-
pol des konservativen Naturrechtes ist aber nicht das.reformatorische, son-
dern das revolutiondre. Das Gegenteil eines Naturrechtes namlich, desserr 
einzige Funktion die metarechtliche Legitimierung des positiven Rechtes 
ist, kann nur ein Naturrecht  sem,  dessen einzige Funktion die metarechtliche 
Vernichtung des positiven Rechtes bildet: das aber ist das reinrevolutio-
ndre Naturrecht, wie es z. B. das Naturrecht der Kyniker darstellt. Zwi-
schen diesen Extremen liegt das ref ormatorische Naturrecht, das das pO-
sitive Recht teils legitimiert, teils revolutioniert. Dieses reformatorische 
Naturrecht entspricht am meisten einer Synthese zwischen Naturrecht und. 
Positivismus, wie sie auch ARISTOTELES angestrebt hat. Es wdre aucit 
ldcherlich zu behaupten, dass die Politik des ARISTOTELES durchaus konser-
vativ ist. Diese Behauptung steht in offenem Widerspruch mit dem Inhalt 
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Fassen wir nunmehr zundchst den formellen Gerechtig-
Ieitsbegriff des ARISTOTELES ins Auge, so finden wir, dass er im 
'-Grunde  eme  Verbesserung des platonischen Begriffs, eine Zu- 

einer Schriften. Wohl ist er konservativ in der Sklavenfrage; aber er ist 
nicht konservativ in der Wirtschaftspolitik — wo er Handel und Gelder-
-werb als widernatürlich brandmarkt (Pol. 1257 B-1258 B) — und in seiner 
Verfassungslehre, in der Konzeption der Mittelstandspolitik und der aus 
,Oligarchie und Demokratie gemischten Staatsform, in der Forderung der 
:Politie liegt  eme revolutiöndre Kraft, die deshalb nicht schwdcher ist, weil 
:sie nicht die Phraseologie der Demagogen gebraucht und sich statt der 
leidenschaftlichen Rede der streitenden Partei des ruhigen Tones des 
Schiedsrichters oder des politischen Ratgebers bedient. 

Die metaphysische Verankerung des ethischen Rationalismus des 
ARISTOTELES erhellt mit alIer gewünschten Klarheit aus dem verdienstvol-
:ten Werke ARLETHS (Die metaphysischen Grundlagen der aristotelischen 
Ethik, Prag, 1903). „Es ldsst sich auch zeigen, dass das, was Aristoteles 
NOM Menschen lehrt, mit semen Ansichten über das Verhdltnis des Voll-
-kommen oder Guten zum Realen in Einklang steht. in Mensch ist urn so 
-vollkoa-nrnener, je mehr der Gattungsbegriff in ihm realisiert ist, also je 
vollstdndiger die Materie von der Form bezwungen wird". (S. 61). „Ein 

.Verfehlen des Naturzweckes findet dann statt, wean die Form ausser 
-stande 1st, die Materie zu bewdltigen, die mangelhafte Ausprdgung des 
2weckbegriffes hat ihren Grund in dem überwiegen der Materie" (S. 47). 
_„Indem die Natur des Einzeldinges zur Ausbildung des Gattungscharakters 
Iindrdngt, wirkt sie zugleich im Sinne der allgerneinen Weltordnung" (S. 
-42-43). „Das Streben nach dem Naturzweck em n Streben der Materie 
-nach der Form" (S. 41). Man sieht, dass zwischen ethischem Verntinftprin-
.zip und metaphysischem Formprinzip  bel  ARISTOTELES  emn unzerstörbarer 
2usammenhang — wenn nicht geradezu Identitdt — besteht. 

Dieser unerschütterliche Zusammenhang zwischen dem aristotelischen 
Tormprinzip in Ethik und Metaphysik kommt zu gutem Ausdruck in den 
,eindrucksvotlen Worten JAEGERS : „Als Ganzes 1st die Weltbewegung Wir-
-kung und Ausdruck einer absoluten, von jedem Stoffe freien Form. . . . 
Die Form muss an die Spitze der Bewegung treten, und die höchste Form 
muss reiner Akt  sem, durch und durch Bestimmtheit und Gedanke. Der 
'Gedanke kann nichts Vollkommeneres denken als sich selbst. Denn als 
Ziel der Bewegung der ganzen Welt 1st er notwendig das Vollkommenste 
was existiert, well ailes nach ihm strebt.... Dieser wesende Gedanke hat 
The höchste platonische Idealitdt .-und doch zugleich die inhalterfüllte Be-
:stimmtheit des Individuums, und darum Leben und ewige Seligkeit. Die 
Einheit Gottes mit der Welt wird weder dadurch hergestellt, dass er sie 
cdurchdringt, noch so dass er die Gesamtheit ihrer Formen als intelligible 
Welt in sich hegt, wie man gemeint hat, sondern die Welt 'Hint' an ihm: 
er ist  hire Einheit, obgleich er nicht in ihr ist. Indem jedes Wesen seine 
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rückführung der platonischen Auffassung auf das ihr Zugrunde-
liegende darstellt. Man kann diesen Sachverhalt so ausdrücken: 
ARISTOTELES reduziert den platonischen 'Gerechtigkeitsbegriff der 
Or dnung auf den Begriff der 01 eichhei t. Die formale, 
Gerechtigkeitslehre des ARISTOTELES ndmlich, die im V. Buche 
der Nikomachischen Ethik vorgetragen wird, gestaltet sich in  
ihren Grundzügen so: Der weiteste Begriff der Gerechtig-- 
keit ist die Gesetzlichkeit, also die legale Gerechtigkeit. Von-. 
dieser Gerechtigkeit gilt es, dass sie kein Tell der Tugend, 
sondern sic ganz ist. Sie 1st die vollkommene Tugend, zwar-
nicht üerlraupt, aber so welt als diese auf Andere Bezug hat. 
Diese notwendige und charakteristische Beziehung der Gerech-
tigkeit auf das Soziale, — wodurch für ARISTOTELES der Be-
griff der Gerechtigkeit mit dem der sozialen Tugend gleiche• 
Ausdehnung erhdlt — verleiht den Charakter der Voll-
kommenheit, der darin bestehen soll, dass der Gerechte: 
seine Tugend nicht nur für sich selbst, sondern aucli 
gegen andere ausiiben kann — was etwas Schwereres 
1st 	und dass infolgedessen die Gerechtigkeit als 
fremdes Gut — ndmlich als em n Out dessen, gegen den sie• 
ausgeübt wird — erscheint.") Ein Teil nun dieser universalen 
Gesetzesgerechtigkeit — die  bel ARISTOTELES augenscheinlich_ 
sokratisches Erbe  1st 	ist die Gerechtigkeit als 
„ . . . denn alles, was wider die Gleichheit verstösst, ist unge- 
eigene Form strebend verwirklicht, verwirklicht es an seinem Teil jene, 

• unendliche Vollkommenheit, die er als Ganzes ist". (a. a. O. S. 411). 
Gerade JAEGER, der an vielen Stellen auf den Umstand hinweist, 

dass die Entwicklung des AR1STOTELES sich immer mehr in der Richtung_ 
der Loslösung der metaphysischen und empiristischen Bestandteile, in der 
Richtung von ausschliesslich platonisch-metaphysischem zu reinempiristi-
schem Denken fortbewegte, gerade JAEGER MUSS mit der strengen Wahr-
heitsliebe seines feinen problemgeschichtlichen Sinnes letzten Endes dock: 
feststellen: „Und doch ist Aristoteles auch in den Zeiten des ilberwiegenden 
Forschertums niermals Positivist gewesen" (S. 402). Er gibt auch den Grund 
davon an: „Die platonische überwelt ldsst ihn nicht los.... So allein er-- 
kldrt es sich, dass der aristotelische vo0g in dem theologischen Teile der -
Metaphysik und der Ethik einen fast mystischen Schimmer annimant. Dieser 
Gipfel der 79.ecoeta ragt unmittelbar aus dem platonischen Geistesreich ir  
die aristotelische Tatsachenwelt hiniiber und gibt dieser Lebensansicht  die- 
eigentümliche moderne Doppelseitigkeit und Spannung" (S. 424). 

15) Nik. Eth. 1129 B — 1130 A. 
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setzlich, aber nicht alles Ungesetzliche streitet mit der Gleich- 
belt . . .'•16)  Innerhalb dieser partikuldren Gerechtigkeit finden 
wir nun die Arten der austeilenden (T6 chavEgnmóv ölzatov u.Dv 

justitia distributiva) und der ausgleichenden Gerechtig- 
keit (wő choe,,conxiw,  ö  yíyvezat v  zols avva224 twat , justitia COM- 
mutativa).") Man sieht, dass ARISTOTELES in die Problematik 
der Gerechtigkeit scharfe Einschnitte macht. Es kann keine 
Rede mehr davon  sem,  dass die Gerechtigkeit mit der Tugend, 
das Gerechte mit dem Guten, oder auch das in engerem Sinne 
Gerechte mit dem Legalgerechten verwechselt werden. Das All- 
gemeingerechte ist  em n Moment — undzwar das Moment des 
Sozialen — am Guten und das Partikuldrgerechte ist  em  n Mo- 
ment — ndmlich das Moment der Gleichheit — am Allgemein- 
gerechten. Man muss allerdings fragen, ob ARISTOTELES in der 
Richtung der Verengung des Gerecihtigkeitsproblems nicht zu 
weit gegangen ist? Es besteht kein Zweifel: Er wollte  em  n schar- 
fes Bild, deshalb verengte er die Perspektive. Aber wenn es 
schan fraglich werden kann, ob ausser der sozialen noch  eme  
:asoziale Moral Obt — also ob ausser der aristotelischen Total- 
gerechtigkeit noch  eme  andere Tugend (oder Tugendrichtung) 
geben kann —; umso fragwiirdiger erscheint die Möglichkeit 
einer sozialen (legalen) Ungerechtigkeit, die die partikuldre 
Cerechtigkeit, also die Gleickheit nicht verleftzt — also der par- 

Nik. Eth. 1130 B. 
17) Nik. Eth. 1130 B — 1131 A. Das ganze formelle Begriffssystem 

-der aristotelischen Gerechtigkeitslehre setzt sich aus folgenden Teilen zu-
sammen. Im grossen Kreise der legalen Gerechtigkeit befindet sich der 
Ileinere Kreis der partikuldren (Gleichheits-) Gerechtigkeit. Dieser kleinere 
Kreis ist nun in zwei Hdlften eingeteilt. Die  eme  Halite ist die austeilende 
•Cerechtigkeit, „die sich bezieht auf die Zuerteilung von Ehre oder Geld 
oder anderen Giitern, die unter die Staatsangehörigen zur Verteilung ge-

-langen können" (1130 B); die andere aber die ausgleichende Gerechtigkeit, 
„die den Verkehr der Einzelnen unter einander regelt" (1131 A). Diese 
zweite Hdlfte wird nun wieder ihrerseits in zwei Teile eingeteilt. Der  eme  
Teil ist das Gebiet des freiwilligen Verkehrs (Kauf, Verkauf, Darlehen, 
Biirgschaft, Niessbrauch, Hinterlegung, Miete). Der zweite Teil — das Ge-
Iiet des unfreiwilligen Verkehrs — gliedert sich wieder seinerseits in wei-
tere zwei Teile, ndmlch in heimliche Handlungen (Diebstahl, Ehebruch, 
40iftinischerei, Kuppelei, Sklavenverführung, Meuchelmord, falsches Zeugnis) 
und in gewaltsame Handlungen (Misshandlung, Freiheitsberaubung, Tod-
schlag, Raub, Verstiimmelung, Scheltreden, Herabwiirdigung) (1131 A). 
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tikuldre Charakter der Gleichheit gegenüber der legalen Ge-
Techtigkeit. 

Bei der soharfen Unterscheidung zwischen legaler Ge-
Techtigkeit und Gleichheit ist für ARISTOTELES. das Moment des 
'Gewinnes ausschlaggebend.") Er hat die Gleichheit von vorn-
herein auf  eme  Gleichheit des Gewinnes verengt. In diesem 
Punkte hat er die Wucht seiner eigenen Konzeption entschie-
den unterschdtzt und übersehen, dass das Verhdltnis beider 
'Oerechtigkeiten der Natur der Sache nach — und auch in ihrer 
spdterer Verwendung  bel  ARISTOTELES — gerade das umge-
kehrte ist; weil die Gleichheit bei ndherer Betrachtung als  emn 
töchster Massstab erscheint, dem die legale Gerechtigkeit in 
Ihrem ganzen Umfang unterworfen  1st und dem gegenüber sie 
die Stufe einer relativen Verwirklichung — also einer positiven 
'Gerechtigkeit bezeichnet. Das Prinzip der Gleichheit  1st  eben 
nicht nur auf den Gewinn anwendbar und wer einmal das We-
sen der — wenn auch partikuldren — Gerechtigkeit in der 
Gleichheit erblickt, der wird mit immanenter Notwendigkeit 
gezwungen in anderen Anwendungsformen der Gleichheit inner-
balb des ethischen Gebiets auch 'die Gerechtigkeit zu anerken-
nen. Fasst man z. B. das Gleichheitsprinzip von vornherein als 
Gleichheit der Pflichten auf, dann bilsst die Behauptung einer 
Inkoinzidenz von Gerechtigkeit und Gleichheit jede Evidenz  em.  
Die Auffassung, class-  man nur aus Freude am Gewinn unge-
recht  sem  n kann, ist  eme  offenbar enge und vom Standpunkte 
des Gleichheitsprinzips inkonsequente Gestaltung des Gerech-
tigkeitsbegriffs. Es ist durchaus gerechtfertigt, wenn man die 

.0erechtigkeit von der Sittlichkeit unterscheidet; es kann auch 
seine guten Grtinde haben, wenn man auch innerhalb des An-
-wendungsgebietes der Gerechtigkeit — also im Bereiche der 
sozialen Moral — zwischen dem Moment des Gerechten und 
anderen ethischen Momenten — Tugenden — unterscheidet (z. 
B. zwischen Gerechtigkeit und Liebe). Aber die Einschrdnkung 
des Gerechtigkeitsbegriffs auf  die  Gleichheit des Gewinnes und 
die von hier aus sich ergebende Möglichkeit einer gegen die 
‹Gleichheit nicht verstossenden Ungesetzlichkeit — die nichts-
destoweniger  eme  Ungerechtigkeit  sem  n soil  — erscheint 

18) Nik. Eth. 1130 A — B. 
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als inkonsequent. Denn im ganzen Bereiche der Gesetz- 
lichkeit — also auch hinsichtlich Feigheit, Geiz, Liebe 
— kann man den Gesichtspunkt der Gleichheit 	also 

 Frage nach der (lerechtigkeit — mit gleich gutern 
Rechte stellen. Das Prinzip der Gesetzlichkeit ist kein 
dem der Gleichheit übergeordnetes Prinzip. Man kann 
in einer jeden Ungesetzlichkeit das Moment der Un-
gleichheit — natiirlich nicht immer die Ungleichheit des Gewin-
nes entdecken. Fasst man also die sittliche Gesetzlichkeit 
iiberhaupt als Gerechtigkeit auf, so ruht dieser Begriff ebensa 
auf dem Prinzip der Gleichheit, als der partikuldre Gerechtig-
keitsbegriff des ARISTOTELES. Der ganz unbedeutsame Unter-
schied 1st nur, dass im ersten Falle die Forderung der gleichen 
Anwendung des Gesetzes — die Gleichheit der Sanktionen bd.  
Gleichheit der Tatbestdnde — im zweiten aber die Forderung 
der Gleichheit des Gewinns den Inhalt der Gerechtigkeit bil-
det. Dieser Unterschied ist unbedeutsam, well die Gleichheit 
des Gewinnes nur als em n ganz spezieller Fall der Gleichheit 
des Gesetzes bildet. In der Gesetzesgerechtigkeit waltet also 
dieselbe Kraft des Gleichhetsprinzips wie in der partikuldren 
Gerechtigkeit. Es 1st durchaus nicht einzusehen, warum die 
Gleichlheit des Gewinnes mehr Gerechtigkeit wdre als die 
Gleichheit des Gesetzes überhaupt — also die Gesetzlichkeit. 
• Man kann aber der aristotelischen Unterscheidung zwi-

schen legaler und Gleichheitsgerechtigkeit noch einen anderen 
Sinn  gében. Danach wiirde die erste ganz, allgemein auf die 
Frage Was?, die zweite aber auf die Frage Wie?  eme Antwort 
geben. Eine Gleicheitsgerechtigkeit antwortet immer nur auf die 
Frage, wie man handeln soil; die Gesetzesgerechtigkeit dagegen 
fordert, dass man handeln soli. Diese Art der Unterscheidung 
scheint in der Scholastik  eme gewisse Rolle .gespielt zu ha-
ben.") Diese Auffassung des Unterschiedes Iduft auf den Unter- 

19) Vgl. Martin WETZEL Die Lehre des Aristoteles von der distribu-
tiven Gerechtigkeit - und die Scholastik, Warburg, 1881 S. 13 WETZEL scheint 
hie und da (z. B. S. 7) die ganz unhaltbare Ansicht zu vertreten, dass die 
ausgleichende Gerechtigkeit mehr auf das Dass gehe als die austeilende_ 
Diese Ansicht is deshalb ganz unhaltbar, weil nicht das Moment des ver-
schiedenen Verhdltnisses, sondern das beiden Gerechtigkeiten gemeinsame 
Moment der Gleichheit es ist, das die Forderung. der Gerechtigkeit zu einer 
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schied von Sittlichkeit und Gerechtigkeit hinaus und ist in die-
sem Sinne  em  n durchaus wertvoller Gedanke.  1st  Gerechtigkeit 
Gleichheit, so kann  sic  offenbar erst angewendet werden, wenn 
etwas da  1st,  das gleich oder ungleich -sein oder verwirklicht 
weiden kann. Dieses twas  1st  das Sittliche. Gleichheit  1st  nur 
als die Form einer Materie denkbar. Diese Materie der Gerech-
tigkeit als Gleichheit 1st die Sittlichkeit. Gerechtigkeit bedeu-, 
tet  em  n Formmoment am Sittlichen. Man kann nicht gerecht 
oder ungerecht  sem,  ohne sittlich oder unsittlich zu handeln. 
Das Sittliche muss schon da  sem,  bevor das Gerechte denkbar 
wird. So berechtigt aber auch 'diese Auffassung einer das Dass 
vorschreibenden Sittlichkeit und einer das Wie verordnenden 
Gerechtigkeit ist, ebenso müssig ist die Terminologie, die diese 
von der Gerechtigkeit soeben glücklich geschiedene Sittlichkeit 
dann wieder Gerechtigkeit im weiteren Sinne nennt. In diesem 
Falle haben ndmlich beide Gerechtigkeiten nichts Wesent Hales 
gemein. 

Unser Ergebnis ist also Jas folgende. Fasst man die von 
der partikuldren Gerechtigkeit unterschiedene Gesetzesgerech-
tigkeit als die Form der Gesetzlichkeit ins Auge, dann hat die-
ser Gerechtigkeitsbegriff denselben Umfang wie der der Gleich-
heitsgerechtigkeit,  well die Form der Gesetzlichkeit gerade in 
der Gleichheit der Anwendung des Gesetzesinhaltes besteht. 
Versteht man dagegen unter legaler Gerechtigkeit den  In/wit 
des sittlichen Gesetzes, unter Gleichheitsgerechtigkeit jedoch 
em  n Formmoment an diesem Inhalte — ndmlich das Moment der 
Gleichheit seiner Anwendung, also das Moment der Gesetz-
lichkeit dieses Inhaltes — so Milt das Gebiet beider „Gerech-
tigkeiten" so welt  auseinander, dass es ganz ungerechtfertigt 
1st  mangels eines -wesentlichen gemeinsamen Merkmales -- 
beide in einem Begriffe „Gerechtigkeit" zusammenzufassen. Das 
einzige gemeinsame Merkmal, das ARISTOTELES anzugeben ver-
mag, ist ndmlich die Beziehung auf andere, also der interper- 

Frage des Wie? und nicht zu einer solchen des Was? macht. Dabei ist es 
ganz .nebensdchlich, dass es sich bei der ausgleichenden Gerechtigkeit urn 
em n Recht,  hej  der austeilenden dagegen nur urn em n Verdienst handelt. Denn 
die ausgleichende Gerechtigkeit fordert auch nicht, dass, sondern sie 
schreibt vor, wie dem Berechtigen  sem  n Recht erteilt werden  soil. 

9  
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sonale Charakter sowohl der Gerechtigkeit als auch der sozia-
len Moral überhaupt. 

Es scheint auch dem AR1STOTELES nicht viel an seinem 
weiteren Gerechtigkeitsbegriff zu liegen. Er verabschiedet sich 
sehr kurz von ihm, urn zur Gerechtigkeit im engeren Sinne bal-
digst zu übergehen. Was nun die Unterscheidung zwischen aus-
teilender und ausgleichender Gerechtigkeit anbelangt, dieser 
überaus fruchtbarer Gedanke ist zwar kein ursprüngliches 
Eigentum des ARIsToTELEs,") aber in der theoretischen Formu- 

2°) Den Grundgedanken finden wir schon  hej  XENOPHON (Kyrupddie 
I. 3. 16-17). Hier ist er in  eme Erzdhlung des KYROS eingewoben, wo-
durch wir von ihm em n ungemein plastisches Bild bekommen. „Nur wegen 
eines Richterspruchs, sagte er, bekann ich einstmal Schldge, weil ich nicht 
recht entschieden. Es war aber der Fall folgender: Em n grosser Knabe, der 
einen kurzen Leibrock hatte, zog einem andern kleinen Knaben, der einen 
langen Leibrock hatte, diesen aus, und gab ihm den seinigen, den von jenem 
aber zog er selbst an. Da ich nun diesen Recht zu sprechen hatte, so er-
kannte ich; es sei besser ftir beide, wenn Jeder den passenden Leibrock be-
halte. Hierbei schlug rnich der Lehrer und sagte, dass ich, wenn ich fiber 
das Passende Richter ware, so zu verfahren hdtte, wenn aber zu entschei-
den wdre, wem der Rock gehöre, so meinte er, sei das in Betracht zu zie-
hen, welcher Besitz rechtmdssig sei, ob ihn der, welcher ihn mit Gewalt 
genornmen, haben, oder der, welcher ihn sich hake machen lassen oder 
gekanft habe, besitzen solle. Hierauf sagte er, das Gesetzmdssige sei ge-
recht, das Gesetzwidrige aber gewalttdtig. Er befahl daher, dass immer im 
Einklang mit dem Gesetz der Richter seine Stimme abgebe. Auf diese 
Weise, liebe Mutter, weiss ich dir nun das Rechte diirchaus genau; sollte 
mir aber etwa noch Etwas fehlen, so wird mich's sagte er, der Grossvater 
da hinzuleiten". Man kann aus den Worten des Lehrers vielleicht einen 
leisen Hohn gegen die austeilende Gerechtigkeit herausfühlen. Es hat den 
Anschein, als ob er die ausgleichende — richterliche Gerechtigkeit fiir 
eme verldssliche, objektiv feststellbare Norm, die austeilende—politische-
aber fiir  eme  so schwere Aufgabe hielte, deren positive Li5sung praktisch 
mit der Wink& der ,Herrschenden auf ems hinausgeht. Darum die Ver-
weisung auf den Unterricht des Grossvaters hinsichtlich des noch Fehlen-
den. Der Grossvater wird schon lehren, was der Lehrer als objektiver For-
scher nicht lehren kann, wie man ndmlich die Unwissenheit des Menschen 
— den Widerspruch der Meinungen — hinsichtlich der geometrischen (po-
litischen) Gerechtigkeit als Herrscher ausnutzen kann. 

Den Gedanken finden wir auch bei PLATON. „Das Gedankengeflecht 
des Aristoteles" — sagt HIRZEL, (Themis, Dike und Verwandtes, 1907, S. 
163) — „birgt im Grunde nur den einfachen Gedanken Platons, der fiir 
das Gemeinwohl ebensó  eme doppelte Behandlung nötig hielt wie fiir das 
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lierung und in der Verwendung hat er ihm die eigentliche Be-
deutung gegeben. 

Es ist nun von der höchsten Bedeutung, dass ARISTOTELES 
.den Kerngedanken der austeilenden und ausgleichenden Gerech-
tigkeit, der geometrischen und a rithmetischen Proportion nicht 
,erst in der Gerechtigkeitslehre, sondern viel friiher, undzwar 
an einer für die ganze Ethik grundlegenden Stel-le, ndmlich an-
ldsslich der Bestimmung des Tug-endbegriffs und der Formulie-
rung des Prinzips' der Mitte, bereits in seiner ganzen Bedeutung 
und Tragweite entfaltet und verwendet. Dadurch ist ndmlich in 

leibliche Wohl des Einzelnen und deshalb der Gymnastik und . Medizin ent-
:sprechend die politische Tdtigkeit in  eme  gesetzgeberische und eine richter-
liche schied". Bei PLATON ist der leitende Gesichtspunkt die leichte 

-Realisierbarkeit der arithmetischen im Gegensatze zu der „Wahrsten und 
-besten Gleichheit" der geometrischen Gerechtigkeit (Gesetze 757 A—E). 
,,Denn das GleiChe wird ungleich, wenn es Ungleichen widerahrt"; an-
dererseits aber ist diese Gleichheit — z. B. durch das Loos — sehr leicht 
zu verwirklichen. „Die wahrste und beste Gleichheit aber ist nicht mehr so 
leicht fiir einen Jeden zu erkennen. Bei Zeus ndmlich ist die Entscheidung, 
und den 1VIenschen bietet er stets nur Weniges davon..." Der Kompromiss-
standpunkt des alten PLATON kommt dann in den Worten zum Ausdruck: 
„Deshalb ist es notwendig, von der GIeichheit durchs Loos wegen der 
Unzufriedenheit der Menge Gebrauch zu machen, indem man Gott und das 
gute Glück auch da in Gebeten anruft, dass sie das •Loos auf das Ge- -  
rechteste ausfallen lassen. So muss man demnach notwendig zwar von bei-
'den Gleichheiten Gebrauch machen, in den möglichst wenigsten Fallen 
:aber jener anderen, welche des Gliickes bedarf"-(Gesetze 757 E). 

HIRZEL hat in der Entwickelung der beiden Gerechtigkeitsarten sehr 
interessante und wichtige Zusammenhdnge aufgedeckt, indem er den Ur-
:sprung der geometrischen auf die Kosmos-Idee, den der aritmethischen da-
gegen auf die Vertrag-Idee zuriickfiihrt. „Nicht anders als Kosmos und 

-Vertrag stehen aber auch die beiden Arten -der Gleichheit zu einander, auf 
die sie sich griinden, der Vertrag auf die arithmetische, die hier in der 
Gleichheit der Pasciscenten sich ausdrückt, der Kosmos auf die geometri-

-sche, die Jedem das Seinige nach Wiirdigkeit zuteilt. Bald stossen sie sich 
ab bald ziehen sie sich an, durchkreuzen auch wohl einander. Das Recht 
kann weder die  eme  noch die andere entbehren: das Strafrecht strebt einem 
Ideal nach, das sich nur durch geometrische Gleichheit verwirklichen Idsst, 
durch immer genaueres Anpassen an die Persönlichkeit des Verbrechers 
und die Umstdnde seiner Tat, wdhrend der Privatverkehr und auch das 
Privatrecht viel mehr von der arithmetischen Gleichheit beherrscht wird, 
an der weder die verschiedene Wiirdigkeit der Personen noch der Wechsel 
.der Verhdltnisse etwas dndert". (a. a. O. S. 297). 

2* 
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semen  gesamten Tugendbegriff  em  n unausrottbares Gerechtig-
keitsmoment hineingeraten. Die Tugend selbst ndmlich, als  emn 
Mittleres zwischen Übermass und Mangel, ist für AR1STOTELES 
em  n „Gleiches" (1a0v). Und er unterscheidet sofort das Mitt lere: 
der Sache nach von dem Mittleren fiir uns. Das Mittlere der 
Sache nach nennt er ausdrücklich die Mitte nach arithmetischern 
Verhdltnisse. Beispiel: Wenn zehn viel sind und zwei wenig, 
so nimmt man sechs für das der Sache nach Mittlere, weil es 
urn gleich viel mehr und weniger ist. „Das Mittlere fiir uns kann 
dagegen so nicht bestimmt werden. Wenn für jemanden zehn 
Pfund zu verzehren viel sind und zwei Pfund wenig, so wird 
der Ringmeister nicht sechs vorschreiben. Denn auch das ist 
vielIeicht fiir den, der sie zu sich nehmen  soil,  viel oder wenig, 
wenig für einen Milo, viel für einen Anfdnger in den Übun-
gen".") Dieser Unterschied der Mitte der Sache nach und der -
Mitte für uns fdllt genau zusammen mit dem Unterschied zwi-
schen arithmetischer und geometrischer Proportion, zwischen .  
ausgleichender und austeilender Gerechtigkeit. Tatsache ist 
also, dass für AR1STOTELES das Prinzip der — ethischen — 
Tugend iiberhaupt dasselbe ist wie das Prinzip der — partiku-
ldren — Gerechtigkeit.9 In dieser gerechtigkeitsartigen Struk-
tur des aristotelischen Tugendbegriffes kann nun tatsdchlich das-
fehlende Bindeglied zwischen legaler und Gleichheitsgerech-
tigkeit gefunden werden. Besteht ndmlich die sittliche Gesetz- 

Nik. Eth. 1106 A — B. 
Der Unterschied, dass die •Gerechtigkeit nach ARISTOTELES in an-

derer Weise Mitte 1st als die übrigen Tugenden 	vgl. Nik. Eth. 1133 
B und dazu WITTMANN, a. a. O. S. 211 und Albert GOEDECKEMEYER, Aris-
toteles' praktische Philosophie (Ethik 'und Politik), 1922, S. 75 — ist bier 
bedeutungslos. Es handelt sich • urn den Unterschied, dass wdhrend die-
iibrigen Tugenden zwischen zwei extremen Habitus die Mitte bilden, der 
gerechte Habitus nur em n Extrem — ndmlich den ungerechten Habitus — 
hat; wohl liegt aber auch der Gegenstand der Gerechtigkeit als Mitte zwi-• 
schen zwei Extremen, ndmlich zwischen Zuviel und Zuwenig des Niitzlichen 
oder Schddlichen und so ist auch die Ausiibung der Gerechtigkeit die Mitte 
zwischen Unrecht tun und Unrecht leiden. Der gabze Unterschied ist übri-
gens nicht ganz unanfechtbar. Es liesse sich ndmlich fragen, ob nicht das 
Unrechtleiden gegebenenfalls ebenso  eme  übertreibung der Gerechtigkeit 
darstellt, wie die Tollkiihnheit  eme  übertreibung der Tapferkeit ist. Frei-
lich leugnet ARISTOTELES die Möglichkeit des freiwilligen Unrechtleidens 
(Nik. Eth. 1138a). 
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lichkeit tiberhaupt in einer ganz gleichartigen Beobachtung des 
Prinzips der Mitte und der Realisierung der Gleichheit zwischen 
.zwei Extremen nach arithmetischer oder geometrischer Pro-
portion — besteht also von vornherein wesenhafte Strukturein-

-heft zwischen sittlicher Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit (d. h. 
zwischen legaler und partikuldrer Gerechtigkeit) — dann kann 
Irian alterdings die 1Gleich1heitsgerechtigkeit des Gewinnes als 
einen blossen Teil der legalen Gerechtigkeit — namlich der 
Gleichheitsgerechtigkeit der Tugend iiberhaupt auffassen. Und 
dann kommt die wesenhafte Struktureinheit beider Gerechtig-
keiten — als zweier Gleichheitsgerechtigkeiten nur mit jedés-
-mal verschiedener Materie — gerade darin zum Ausdruck, 
(lass die legate Geiechtigkeit als Gunzes sdmtliche wesentlichen 
Momente der partikuldren — als ihres Teiles — in sich trdgt 
-und die letztere sich von der ersteren einzig durch das acciden-
telle Moment des Gewinnes unterscheidet. 

Dieser weiteste Gerechtigkeitsbegriff des ARISTOTELES, 
•der auch seine Tugendlehre durch und durchdringt, erscheint 
nun als  eme  Reduktion des formellen Gerechtigkeitsbegrifis des 
_PLATON. Fib' PLATON ist die formelle Gerechtigkeit Ordnung: 
Ordnung der Seelenteile und der Stdnde, Ordnung der Tugen :  
den. Diese natiirliche Ordnung erscheint bei PLATON als prd-
konzipiert: nur die Ordnung, wo die Vernunft unbedingt 
herrscht, der Mut (Wille) aber von der Vernunft, die Begier-
den (Gefiihle) von Vernunft und Willen beherrscht werden, soil 
als die gerechte gelten. ARISTOTELES übernimmt diese Konzep-
tion der Ordnung mit der Verbesserung, dass er die platonische 
Dreiteilung der Seele aid  eme  Zweiteitung — verntinf tiger und 
unverntinftiger Seelenteil — reduziert. Er ist aber auch hier 
— wie in seiner ganzen Philosophie — bestrebt, die prdkonzi-
pierte Gestalt der Ordnung im Gegensatz zu PLATON von einer 
immanenten Analyse der Dinge heraus zu entwickeln. Er ist 
auch hier bestreht aus der platonisahen Ideentmmanenz der 
Dinge die Immanenz der Ideen in den Dingen zu machen. Die 

-platonische Transzendenz der Vernunft•soll zu einer Immanenz 
verwandelt werden. Die Vernunftheirschaft soil nicht mehr — 
-wie bei PLATON — zu der Ordnung hinzukommen, sondern von 
,dem Begriffe der Ordnung heraus sich ergeben. Die Ordnung 
der Vernunftherrschaft soll nicht mehr — wie bei PLATON — 
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eme  spezielle, prdkonzipierte Gestaltung der Ordnung, also eine- 
Art Ordnung  sem,  sondern das immanente, unentbehrliche, 
nicht wegzudenkende Wesen des Ordnungsbegriffes überhaupt_ 

Einer jeden Ordnung ist die Tendenz des Beharrens im-
manent. Eine Ordnung, die beharrt, ist mehr Ordnung als  eme,  
die sofort umgestossen wird. Ja das Moment des Beharrens an 
sich ist hinsichtlich aller Dinge das Minimum — man könnte 
sagen: die Urzelle — der Ordnung. Beharrung ist früher als 
Ordnung, denn Ordnung ist nichts anderes, als  eme  Art Behar-
rung: die Beharrung der Elemente einer Mannigfaltigkeit  iii  
ihrem Bestand und Verhdltnis zueinander. Da also die Ordnung-
auf die Beharrung, als ihr Prius, sich gründet, ist in jeder Ord-
nung die Tendenz zur Beharrung wesentlich. Das Beharrende 
— das sich selbst immer gleich bleibt — ist für ARISTOTELES 
ebenso wie für PLATON die Vernunft. Die ewige Vernunft, die. 
durch und durch Form und ganz rein von der Materie ist, bil-
det das Reich der Unveranderlichkeit, der ewigen Beharrung, 
demgegenüber die ewige Materie und auch die vernünftige (p,,e-
formte) Materie zu dem Schattenreich der ewigen Verdnde-
rung, der ewigen Unbeharrlichkeit, herabsinkt. Dass Beharrung-
sich auf Form und Vernunft gründet, folgt schon daraus, class 
die blosse formlose Materie ilberhaupt kein Etwas  sem  n kann.23 ) 
Einzig und allein das Denken kann wie die Identitdt, so auch 
die Beharrung eines beliebingen Dines für uns objektiv bestd-
tigen und dieser subjektiven — garantierenden — Funktion der -
Vernunft fiir uns, entspricht objektiv die konstituierende Funk-
tion der Form, die die Washeit, die Identitdt, die Gleichheit, 
die Beharrung und damit auch die Ordnung der Dinge über-
haupt erst zustande bringt. 

Diese erhaltende Funktion der Vernunft, der Form als Be-
harrung, ist aber letzten Endes das Gate. Ein jedes Ding wird 
durch das, was sein Gut ist, erhalten (ró yE ixdazov dyaaór 
acga Exauzov.Politik 1261 B 9) und „das Schlechte vernichtet sich 
selbst (ző yete xazóv zal za,alavzó daó22vcrt Nik. Eth. 1126 A).24) 

23) „Ich bezeichne aber als Materie das, was an sich weder als eirt 
Was, noch als  em  n Quantitatives, noch  as  sonst etwas von dem bezeichnet 
wird, wodurch das Seiende bestimmt wird". (Met. 1029 A). 

2') Die Verwendung dieses allgemeinen Grundsatzes in der Real-
politik kommt in iolgenden Ausserungen zum Ausdruck: „Nun ist es aber 
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Das Gleiche ist das Wesen des Guten, weil es die Form, die er-
haltende Vernunft der Dinge ist. „In allem, was kontinuierlich 
und was teilbar 1st, ldsst sich em n Mehr, em n Weniger und emn 
Gleiches antreffen, und zwar entweder mit Rücksicht auf die 
Sache selbst oder mit Rücksicht auf uns. Das Gleiche aber ist 
em n Mittleres zwischen Übermass und Manger.") „Wenn nun 
jede Wissenschaft und Kunst ihre Leistung dadurch zu einer 
vollkommenen gestaltet, dass sie auf die Mitte sieht und die-
selbe zum Zielpunkte ihres Tuns macht . . . so muss wohl dies 
als Schlusssatz sich ergeben, class die Tugend nach der Mitte 
zielt, die sittliche oder Charaktertugend wohl verstanden, da 
sie es mit den Affekten und Handlungen zu tun hat,  bel denen 
es eben em n Übermass, einen Mangel und em n Mittleres gibt . . . 
Mithin ist die Tugend  eme Mitte, da es ihr wesentlieh 1st, nach 

sicher nicht die Tugend, die ihren Inhaber, und nicht das Recht, das den 
Staat zugrunde richtet". (Politik 128.1 A) ; „ das Zwietrdchtige 1st 
schwach (du*ev4 yk) ró araatqóv." Politik 1305 B 18). Wie ernst iibrigens 
ARISTOTELES die Identifizierung der Gerechtigkeit mit dem ganz formalen 
Moment der Gleichheit nimmt, das zeigt eine von ihm gelegentlich heran-
gezogene Anekdote, die auf ihn vermutlich tiefen Eindruck gemac. ht  hat. 
Er spricht von Stuten und Kiihen, „die es entschieden in der Art haben, 
den Erzeugern dhnliche Junge zu werfen, wie die Stute in Pharsalus, die 
die Gerechte hiess. (cci 0196(5eCt 7LET5zautv ó'pota d7rodi5ova1 rec rézva  TO 

yovayriv, 607Cee íjeV Oaead2(px219.aga Atzatcc Znirog. Politik, 1262 A 23-24; 
vgl.: W. L. NEWMAN: The Politics of Aristotle. Vol. II. Oxford, 1887 S. 241, wo 
eme  ganze kleine Literaturgeschichte der Anekdote zusammengestellt ist.) Es 
1st  nun richtig, dass die dichterische Phantasie die nackte naturgeschichtliche 
Tatsache der auffallenden Ahnlichkeit der Jungen sofort in die Terminologie 
der althergebrachten Auffassung von der Gerechtigkeit gekleidet hat. So in 
folgenden Wendungen: „ea de causa Justa appellata fuit, quasi fideliter 
semper redderet quod acceperat"; „quasi suum cuique redderet, Justa vulgo 
dicta fuit" (vgl. NEWMAN. a. a. O.) Aber das Bezeichnende, das zweifellos 
auch dem ARISTOTE  LES  aufgefallen ist und was ihm an der ganzen Anek-
dote wichtig erschien, 1st der Umstand, dass die von jeder ethischen Be-
ziehung viillig freie, nackte Tatsache der Ahnlichkeit in diese Gerechtig-
keitsterminologie iiberhaupt gekleidet zu werden vermag, was dem tiefer 
schauenden Auge notwendig dui  eme  wesentliche Struktureinheit zwischen 
Gerechtigkeit und bloss formeller Gleichheit hinweisen musste. Diese ter-
minologische Umkleidung Idsst sich ndmlich ganz ungezwungen — oder 
nicht mehr gezwungen als in dem vorliegenden Falle — bei jedem beliebi-
gen Gleichen durchfiihren. 

25) Nik. Eth. 1106 A. 
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dem Mittleren zu zielen". (Nik. Eth. 1106 D). Die Tugend ist 
also deshalb  eme  Mitte, well die Mitte immer das Gleiche bleibt 
und das Gleiche ist deshalb das Gute, weil es als Beharrung, 
als Form und Vernunft in den Dingen jedes Ding erhdlt. Der 
Tugend- und Gerechtigkeitsbegriff des ARISTOTELES erscheint 
so als durchwegs zugeschnitten auf  semen metaphysischen 
Formbegriff. 

Indem also ARISTOTELES den transzendenten Vernunft-
begriff PLAToNs als den Begriff der Form — des Gleichen und 
Beharrenden an den Dingen — in die Dinge selbst hineinver-
legt und dieses Formmoment des Gleichen als  eme  Voraus-
setzung jeder Ordnung durchschaut, vollzieht er in der Tat  eme  
Reduktion des platonischen Gerechtigkeitsbegriffes. Der 
Schwerpunkt des Gerechtigkeitsbegriffes wird von der Ordmmg 
auf die ihr zugrundeliegende Gleichheit verlegt. 

Die formelle Gerechtigkeitslehre des ARISTOTELES ruht 
also auf drei Gerechtigkeitsbegriffen. Der weiteste und der en-
gere (partikuldre) Begriff haben ausgesprochen dieselbe Struk-
tur und verhalten sich zueinander wie die Gleichheit des Teiles 
(des Gewinns) zur Gleichheit des Ganzen (der Affekte). Der 
zWischen beiden liegende Begriff der legalen Gerechtigkeit hat 
'nun  eme  so eindeutige Verwandschaft mit den beiden anderen 
— wenigstens nach dem Texte des ARISTOTELES — nicht. An 
sich gibt es für sie zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie  em-
fach  em  ein Teil des weitesten Gerechtigkeitsbegriffes — also der 
sittlichen Gesetzlichkeit überhaupt — und in diesem Sinne dann 
Rein positives Normsystem, sondern das System der reinen — 
natiirlichen, absoluten — Normen der Gleichheit, immer mit 
Bezug auf andere. In diesem Falle ordnet sich die legale Ge-
rechtigkeit zwangslos der Reihe der Gerechtigkeitsbegriffe un-
ter. Sie ist ein Teil des weitesten Begriffes, der partikuldre Be-
griff ist dagegen  em n Tell von ihr. Diese Auffassung der 
legalen Gerechtigkeit steht jedoch in offenem Widerspruche 

.mit  der ausgesprochenen Versicherung des ARISTOTELES, 
dass die legale Gerechtigkeit in der Beobachtung der posi-
tiven, von der faktischen gesetzgebenden Gewalt erlasse-
nen Gesetze besteht, die selbst gut oder schlecht  sem  n können 
(Nik. Eth. 1129 B). Dieser Begriff einer durchaus positiven Ge-
rechtigkeit fdllt nun ganz und gar ausserhalb des Ortes, den 
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ihm ARISTOTELES als dem weiteren Gerechtigkeitsbegriff zu-
weist. Man geht über diesen Punkt meist zu oberfachlich hin-
weg. Und doch ist es mehr als auffallend, dass ARISTOTELES ge-
rade an diesem Punkte widerspruchsvoll bleibt.  Soil ndmlich 
die partikuldre Gerechtigkeit  em  n Teil dieser legalen  sem  n — wie 
er ausdrücklich behauptet — dann ist dies nur in dem Sinne 

• denkbar, in welchem das Richtige als  em  n Teil des Richtigen und 
:Unrichtigen ist. Denn die partikuldre Gerechtigkeit  1st in jedem 
Falle richtig, die legale dagegen — nach seinem eigenen Zuge-
stdndniss, dass die positiven Gesetze auch schlecht  sem  n können 
— teils richtig, teils unrichtig. Dann ist es aber unerkldrlich 
wie diese — gegenüber der partikuldren Gerechtigkeit gerade 
im Punkte Richtigkeit minderwertige — legale (positive) Ge-
rechtigket die vollkommene und ganze Tugend genannt wer-
den kann, „eine Tugend so wunderbar schön, dass nicht Abend- 
nicht Morgenstern gleich ihr ergldnzt (of O? ganEyog, 	éci-mg an) 

-0.av,ucturóg." 	Nik. Eth. 1129 B). Man kann aussprechen, dass die 
legale Gerechtigkeit  em  n ziemlich müssiger Bestandteil der aris-
totelischen Gerechtigkeitslehre bleibt und keineswegs so fest 
in  sem  n GereChtigkeitssystem ein•efügt und zu Ende gedacht 
1st  wie die anderen beiden Gerechtigkeitsbegriffe. Und trotz-
dem bleibt diese legale Gerechtigkeit nicht nur  eme  wahre crux 
interpretum, sondern auch der Angelpunkt der aristotelischen 
inateriellen (angewandten) Gerechtigkeitslehre. 

Das Verhdltnis der legalen Gerechtigkeit zur partikuldren 
ist 'eine dhnliche wie das Verhdltnis der ausgleichencten Gerech-
-tigkeit zur austeilenden. Der wahre Grund der Bevorzugung 
der legalen vor der Gleichheitsgerechtigkeit — und im Zweifels-
-falle der ausgleichenden vor der austeilenden —  1st  fiir den 
nüchternen Realisten ARISTOTELES ihre objektive Feststellbar-
keit. In der Idee sind Gleichheitsgerechtigkeit und ausfeilende 
Uerechtigkeit immer und notwendig richtiger; aber in der Real-
-politik haftet ihnen — als Reformbestrebungen, als revolutio-
ndren Klassenidealen und Losungsworten — unheilbare Sub-
jektivitiit an. Sie stehen zweifellos höher, daltir sind sie aber 
dussert trügerisch; wahrend die legale und ausgleichende Ge-
rechtigkeit zwar die ideale Erhabenheit der reinen Idee nicht 
-erreichen, aber uns auch seltener betrilgen. Und angesichts der 
imleugbaren Tatsache, dass unsere tiefsten überzeugungen 
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nicht anders blosse Positivierungen der in ihrer reinen, absolu-
ten Objektivitdt für uns unerreichbaren Gerechtigkeitsidee sind 
wie die positiven Gesetze — nur mit dem fiir uns nicht 
vorteilhaften Unterschied, dass wir mit unserer Ober-
zeugung oft allein dastehen, wdhrend die positiven Ge-
setze meist die politische Oberzeugung einer die Einzel-
person geradezu erdrückenden Mehrheit oder aber einer 
bewdhrten Macht spiegeln — angesichts dieser Tatsache-
können die positiven Gesetze, die legale und ausgleichende Ge-
rechtigkeit geradezu als die für uns erreichbare am wenigsten 
subjektive und am meisten objektive Form der austeilenden und 
Gleichheitsgerechtigkeit überhaupt aufgefasst werden. Legale-
und ausgleichende Gerechtigkeit haben also sozusagen diesel-
ben Nach- und Vorteile gegenüber Gleichheitsgerechtigkeit über-
haupt und austeilender Gerechtigkeit im besonderen. Nach- und 
Vorteile wiegen einander im Auge des Realpolitikers auf; viel-
leicht kann im allgemeinen von einem gewissen übergewicht,_ 
von einer gewissen Bevorzugung der positiven (legalen und 
ausgleichenden) Gerechtigkeit, in manchen Fdllen aber auch: 
von einer Bevorzugung der reinen Gerechtigkeitsidee (austei-
lenden und GleiChheitsgerechtigkeit) gesprochen werden. Ganz 
aufgegeben kann nattirlich von dem Realisten keine von derr 
beiden: das Aufgeben der positiveri Gerechtigkeit wiirde zu ir-
realen politischen Phantasmagorien, zu einer Illusionspolitik ; 
das Aufgeben der reinen Gerechtigkeitsidee dagegen zu einer vor-
behaltlosen und restlosen Anerkennung und Legitimierung einer 
nicht weniger irrealen Erstarrung des positiven Rechtes führen. 
Der Gleichgewichtszustand des synoptischen Realismus wird 
im Gegenteil in der Politik dadurch aufrecht erhalten, dass po-
sitive und reine Gerechtigkeit siCh gegenseitig und ununter-
brochen revolutionieren. Auch em n gewisser Rollenwechsel zwi-
schen reiner und positiver Gerechtigkeit kann in der Welt der 
Realpolitik festgestellt werden. An sich steht die Idee der rei-
nen Gerechtigkeit gewiss höhm Aber da der konkrete Inhalt 
dieser reinen Idee mit einer für andere zwingenden objektiven 
Oberzeugungskraft von niemandem festgestellt werden kann: 
— oder wenigstens erfahrungsgemdss nicht festgestellt wor-
den ist — so tritt in der Realpolitik — infolge des vollkomme-
nen Mangels eines anderweitigen Massstabes zur Beurteilung 
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des Massenangebotes von einzig richtigen konkreten Gerech- 
tigkeitsideen — an Stelle der absolut reinen (aber real- 
politisch nicht verfügbaren) Gerechtigkeitsidee die  real
politisch stdrkste überzeugung von dieser Idee (also die 
positive Gerechtigkeitsidee der Mehrheit oder der gröss-
ten wirkenden Macht). Die reine Idee sinkt so — natür-
lich nur für den realpolitischen Kalkül, der aber hier einzig in 
Betracht kommt — zu der vollkommensten Subjektivittit, zur 
reinen Utopie herab; die positive Gerechtigkeit wird dagegem 
auf den Rang der realpolitisch objektiven Gestalt erhoben. 1st 
die überwiegende überzeugung von der Gerechtigkeitsidee als. 
positive Gerechtigkeit einmal fehlerfrei festgestellt, dann ist es. 
im Auge des Realpolitikers der  hehe  Wahnsinn, gegen diese 
objektive Gerechtigkeit auf Grund subjektiver Phantasmagorien 
von einer absoluten Gerechtigkeitsidee etwas zu unternehmen_ 
Die reine Idee muss sich erst positivieren — also in der Gestalt 
des Heiden, des Revolutiondrs usw. Apostel, und um diese von 
Privatphantasten unterscheiden zu können,  eme  Schar von  Jün-
germ, womöglich auch von Mdrtyrern, bekommen — sie muss 
die realpolitische Wirklichkeit empfindlich berühren und er-
schüttern können, sie muss mit einem Worte durch die Trans-
substantiation in objektive und positive Gerechtigkeit hindurch,- 
gehen, urn mit letzterer den Kampf aufnehmen, ja überhaupt 
realpolitisah in Betraoht kommen zu können. Die reine GerechL 
tigkeit hat also ihre Achillesferse im Auge des Realpolitikers in  
ihrer objektiven Unfassbarkeit. Aber so wichtig und die 'reine 
Idee geradezu verdrdngend auch die Objektivitat der positiven 
Gerechtigkeit ist, sie hat in ihrer ideellen Unvoltkommenheit 
auch ihre Achillesferse. Gerade infolge ihrer Fdhigkeit sich ztr_ 
positivieren, durch die Transsubstantiation in positive Getech-
tigkeit hindurchzugehen, hdngt die reine Gerechtigkeitsidee be-
standig wie em n Damoklesschwert über der positiven. Sie ist die 
Urzelle aller Revolution gegen die positiv.  e Ordnung, sie ist die 
Urzelle der positiven Gerechtizkeit der Zukunft überhaupt. Sie 
verbleibt nicht in den ungefahrlichen Regionen der urmahbaren 
Ideen und der utopischen Trdumer, sondern sie droht bestdndig -
positiv zu werden und das Bestehende umzustossen. Und daruin 
ist die Lebensf rage gerade der jeweiligen positiven Gerechtig-
keit hichts anderes als ihr Verhdltnis . zur reinen Gerechtigkeits- 
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idee, genauer zur ndchsten Transsubstantiation, zur nachstfol-
genden „Menschwerdung", d. h. Positivierung der reinen Ge-
rechtigkeitsidee. Auf dem Kampfplatze der Realpolitik 1st so die 
Problematik, der Gegensatz von positiver und reiner Gerechtig-
keit, von positivem und natiirlichem Recht ununterbrochen ak-
tuell. Es handelt sich urn zwei gleichkrdftige Prinzipien für den 
Realpolitiker. Was die reine Idee an Reinheit und Vollkommen-
heit voraus hat, gerade soviel hat die positive an objektiver 

-Fassbarkeit, an Sicherheit voraus. Jeder grosse und verhdng-
-nissvolle Fehler der Praxis und der Theorie rührt in diesem 
Bereich von der überlastung des einen und der Vernachldssi-
gung des anderen Prinzips her. 

Es rhag nun dahingestellt bleiben wieviel aus diesem Ge-
-dankengang dem ARISTOTELES geldufig war und inwiefern seine 
Xonzeption der legalen Gerechtigkeit auf diese Problematik zu-
:geschnitten war? Seine materielle Gerechtigkeitslehre greift 
jedenfalls mit der ganzen Energie, mit der ganzen logischen 
Schdrfe des aristotelischen Denkens gerade in diese Problema-
-tik der politischen Gerechtigkeit hinein. Seine ganze Polittk, 
'&11 man sagen, ist auf den Grundgedanken einer Synthese 
-zwischen beiden Gerechtigkeitsprinzipien, zwischen arithmeti-
.scher und geometrischer Proportion, ausgleichender und aus-
teilender, ja legaler und Gleichheitsgerechtigkeit, aufgebaut. 
Die Verbreitung dieses synthetischen Gedankens in die feinsten 
-Verdstelungen der politischen Problematik, das 1st die Leistung 
ides ARISTOTELES fiir die politische Theorie. 

Die ganze politische Theorie des ARISTOTELES ist  eme po-
litische Gerechtigkeitslehre. Die in der Ethik gewonnenen _rei-
-nen Gesetze der Gerechtigkeit werden an das .konkrete, real-
politische Material angewendet. Die Gerechtigkeit ist  eme staat-
hiche, eme politische Angelegenheit und das Kriterium der Ge-
rechtigkeit 1st die — bleibende Ordming der Gesellscihaft.") 
Die politische Aporie und Weisheit besteht nach ARISTOTELES 
gerade in der angewandten Gerechtigkeitslehre, genauer: in der 
mdheren Ausfilhrung und Beantwortung der Frage, „was HIT Per-
sonen die Gleichheit und was für Personen die Ungleichheit eig- 

26) 	 (3 őtliatocrippri noiltrotóv. 	dimi no2trtzi2g zotvaivtag zglg 
Zarb,. 	distn roi) boictiov zetutg." Politik "1253 A 37-38. 



net". 27 ) Das oberste Prinzip ist natürlich auch in der Politik das 
— der aristotelischen Metaphysik entsprechende PostuIat der -
Vernunftherrschaft. Die Herrschaft der Vernunft aber 1st in der 
Politik für ARISTOTELES — im Gegensatze zu PLATON — die 
Herrschaft der Gesetze.28) In diesem Gedanken kommt sowohl 
der methaphysische Vernunft- und Formbegriff als auch der 
Immanenzstandpunkt des ARISTOTELES auch in der Politik zuni 
Ausdruck. Für den Transzendenzstandpunkt des politischen • 
Rationalismus PLATONS ist es ebenso bezeichnend, dass er fürs 
Beste hdlt, nicht die Gesetze gross zu machen, sondern den 

ngau 	no2tztx6v dyce136v 	dixatov, rofizo 6' lari re) 

	

dozEt  c5  7recatv i'aov rt ZÓ dircatov elval . . . 7colcov 	l(lórng lari zai 
aoícov dvtuórrig, del" ‚u7  2av19.civetv. i'xec  7&Q Twin' daoelav 2ccci pt2oaosolav- 
ao2tra,4v." Politik 1282 B 16-18, 21-23. 

„In bezug auf das sogenannte Vollkönigtum aber,  Jenes ndmIich„ 
kraft dessen der König in alien Dingen nach seinem Willen regiert, scheint 
es einigen nicht einmal naturgemdss, wean Einer da, wo der Staat aus-
Gleichen besteht, Herr iiber alle Bürger  sem n soil. Denn Menschen, die von 
Natur gleich wdren, müssten naturgemdss gleiches Recht und gleich 
Würde haben, und wie es den Leibern schade, wenn Ungleiche gIeiche-
Nahrung oder Kleidung erhielten, ebenso sei es auch mit den Ehrenstellen_ 
Folgerichtig schade es ebenso, wenn Gleiche Ungleiches bekdmen, und da-
her sei es gerecht, dass keiner mehr herrsche als beherrscht werde, gerecht 
also, auch, dass dies abwechselnd geschehe. Hiermit sind wir aber schon 
beim Gesetze angekommen; denn die Ordnung ist Gesetz. Folglich ist es, 
wünschenswerter, class das Gesetz herrsche, und nicht irgendein einzelner-
Bürger ... Wenn man aber einwiirfe, dass das Gesetz nicht wohl für alles-
genaue Bestimmungen treffen könne, so liesse sich erwidern, dass auch 
ein Mensch nicht alles wissen kann....Wer also verlangt, dass die Vernunft 
herrsche, der scheint zu verlangen, dass Gott und die Gesetze herrschen; 
wer aber den Menschen zum Herrscher haben will, fiigt das Tier hinzu. 
(6 ,uiv o3v rőv vóttov xe2ez5cov dezEtv 6oza xe2v5et 2' awn, z6v 19.e6v .  
xal z62, voi7vttóvovg, 6 6'tiv19r.onov ste2ec5Ű)v neocra0nat cai 9-rieiov.) Denn  diet 
Liisternheit ist etwas Tierisches, und der Zorn setzt auch die besten 
ner unter den Regenten in Verwirrung. Daher ist das Gesetz die reine, 
begierdelose Vernunft (dtónEe (Ivey deg-mg yob's. 6 2,6,uog lariv.)" Politik 
1287 A 1-33; „Darum lassen wir keinen Menschen, sondern die Vernunft. 
herrschen, wet! der Mensch in der bezeichneten Weise niteilt und eirr 
Tyrann wird. Der wahre Herrscher ist Wdchter des Rechtes und mit dem 
Rechte auch der Gleichheit". Nik. Eth. 1134 A—B; „... wo die Gesetze nicht 
herrschen:ist keine Verfassung. Das Gesetz muss iiber alles herrschem 

	

(6'71;ov  7&  ci vóttot lipzovutv,  ox  Zan no2treta. 6E1' yet() rőv 	v6,ttov 4zEcIP- 
advz-wv . . .)" Polnik 1292 A 32-33. 



Mann, den einsichtig königlichen; wie flit-  den immanenten Ra-
tionalismus des ARISTOTELES die Entdeckung der immanenten 
politischen Vernunft in der objektiven Gestalt des Gesetzes. Die-
ser objektive Mehrwert des Gesetzes bleibt gegenüber allen — 
relativ berechtigten — Herrschaftsanspriichen Einzelner, be-
stimmter Klassen, ja, sogar gegeniiber der Ganzheit der politi-
schen Subjekte, in Geltung. Diesen Herrschaftsansprüchen haf-
tet allen — im Gegensatze zur objektiven Verniinftigekit 
der Gesetze — unheilbare Subjektiviteit an. Von diesen Ausriih-
rungen der aristotelischen Politik aus fdllt auf die Lehre von der 
legalen Gerechtigkeit noch einmal em n kldrendes Licht. Warum 
ist das Gesetz die reine, begierdelose Vernunft für ARISTOTELES? 
'Warum 1st das Prinzip der Gesetzesherrschaft geradezu.  das 
politische Analogen der ethischen Vernunftherrschaft? In wel-

,chem Sin-ne ist das Gesetz  eme Mitte,  em n Gleiches, em n Bleiben-
des und Erhaltendes, in welchem Sinne 1st es das politisch 
Oute? In dem Sinne, in welchem es Or dnung ist; „denn die 
Ordnung ist Gesetz pie ,rgtg Apog.)"") Mit diesem Moment 
(der bleibenden,  objektíven Ordnung transzendiert das Ge-
setz den bloss subjektiven Herrschaftsanspruch. Eine gesetz-
liche Herrschaft 1st also gegeniiber einer ungesetzlichen durch 
‘ein Moment der Objektivitdt ausgezeichnet. Das Gesetz ist un-
ter alien Umstanden schon  eme  Schranke des subjektiven Herr-
schaftsanspruches. ARISTOTELES fart diesen Gesichtspunkt in 
der Untefscheidung der Arten der Demokratie und Oligarchie 
genau durch, indem er die sieben ersten Arten der Demokratie 
und die drei ersten der Oligarchie von der letzten Art dadurch 
unterscheidet, dass in den ersteren nOch auf Grund von Geset-
2en, in der letzteren aber gesetzlos regiert wird. Und er wirft 
die Frage duf, ob .eine solche Demokratie und Oligarchie Liber-
baupt noch  eme Verfassung genannt werden kann: „denn wo 
die Gesetze nicht herrschen, ist keine Verfassung".") Verfas-
sung bedeutet aber für ARISTOTELES „die Ordnung des Staates 
in bezug auf die Gewalten überhaupt und besonders in bezug 
auf, die oberste von allen",9  eme Ordnung, die gleichsam „ein 

Politik 1287 A 18. 
Politik 1292 A 32; Anm. 28. 

„ gart ők TroAtzzat nóytecog rq'tg ribv TE 622(01,  &Q7 (V  xal iceatara 
zfig xvelas acivrcov", Politik 1278 B 8--10. 
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Leben des Staates ist".") Der Verfassungsbegriff des ARISTO-
TELES  1st also kein reiner, normlogischer Rechtsbegriff, son-
dern  em  n synoptischer Realbegriff. Dieser Begriff setzt 
einerseits die normlogische Verfassung in ihrer reinjuris-
tischer Immanenz und andererseits die Ablesbarkeit die-
ser reinen normlogischen Ordnung aus der politischen 
Wirklichkeit, also die Immanenz der normlogischen -  Ord-
_flung in der politischen ReaMat, voraus. Es handelt sich 
,offenbar nicht urn 'eme  nur gesetzte, sondern urn  eme  ge-
setzte und auch befolgte Ordnung, denn nur  eme  solche stellt 
:auch abgesehen von jedem technisch-juristischen Gesichts-
-punkte aber auch unter diesem — die (absolut vorausset-
zungslos feststellbare) objektive Ordnung des Staates, die ob-
jektiv ablesbare Ordnung des Lebens des Staates, dar. In dieser 
schlichten Tatsache, dass befolgte Gesetze in dem Staate  eme  
-von jeder technisch-juristischen Voraussetzung und von jedem 
ethischen Postutat vollkommen unabhtingig feststellbare und 

-verstehbare Ordnung herstellen, erblickt nun ARISTOTELES die 
Reimzelle, die Urgestalt der Gerechtigkeit, aber auch den un-
zerstörbaren Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Wahr-
heit, zwischeri Politik und Metaphysik. Denn die Fun'ktion der 
,Ordnang, dass sie Gerechtigkeit schafft, wenn sie mit den Din-
gen der Politik in Beriihrung kommt, ist für ARISTOTELES nur 
em n Fall der metaphysischen Funktion der Form iiberhaupt, dáss 
sie aus der chaotischen Materie  em  n Etwas, also sich gleichblei-
bende Dinge, die Ordnung der Dinge macht. Infolge dieser ord-
nenden Funktion der Form (der Vernunft) werden die Dinge 

-zugleich zu twas (zu Identischem, zu einer Ordnung), uns. 
verstehbar und gut (gerecht). Dieses Moment der Objektivitdt 

-zeichhet auch die fliichtigste, die unbestdndigste politische Ord-
nung gegerniber einem vollstdndigen politischen Chaos, gegen-
liber einer radikaleni Anarchie aus. Im Verhdltnis .Z11 der Bestdn-
digkeit der Verfassung steigert sich auch das Ordnungsmoment, 
eme  beharrende Ordnung ist besser, ist mehr Ordnung, als  eme  

-unbestdndige. Die unausgesprochene Voraussetzung des politi-
schen Realismus ist unleugbar die, dass  eme  Ordnung, die ap- 

32) 	yece noiltrela 13log rig icrrt 7ró2Ecog.", Politik 1295 A 40—B 1 Vgi. 
Politik 1294 A 3-4:  ;,o.6x gun ó&avopia Tó 	xao-cet rob; vótcovg, !viz 
-1reit9.80-4a1 de." 
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riori in ihrer realen Wirksamkeit unerschiitterlich wdre, auch: 
die beste Ordnung, die Ordnung auf der höchsten Potenz, die-
vollendete Ordnung wdre. Im Sinne dieser Voraussetzung sagt 
auch ARISTOTELES die wichtigen Worte:  „Für  den Gesetzgeber 
und für einen Staatsmann, der  eme solche Verfassung herstel-
len will, liegt nicht die grösste und nicht die einzige Aufgabe-
darin, sie zu griinden, sondern vielmehr darin, sie zu erhalten. 
Denn einen oder zwei oder drei Tage ldsst sich unschwer jede 
beliebige Verfassung aufrecht erhalten.. .. man halte sich fiber-
zeugt, dass nicht das demokratisch oder oligarchisch ist, was. 
dem Staate ein möglichst ausgesprochenes, sondern das, was -
ihm em n möglichst lange dauerndes demokratisches oder oligar-
chisches Regiment verbürgt".") 

Vielleicht errat man am besten den Kerngedanken der 
aristotelischen Gerechtigkeitslehre, wenn man die legale und 
arithmetische Gerechtigkeit auf das Minimum, die Gleichheits-
gerechtigkeit und insbesondere die austeilende Gerechtigkeit 
aber auf das Maximum der Ordnung in dem Sinne bezieht, class 
zwischen diesem Minimum und Maximum die Stufen der Be-
stdndigkeit, der Beharrung — also gemass der realistischerr 
Voraussetzung auch der Vollkommenheit — der Ordnung, das 
heisst em n Stufenbau von Graden der Gerechtigkeit liegt. Der 
Übergang von legaler zu Gleichheitsgerechtigkeit und innerhalb. 
dieser von arithmetischer zu geometrischer — von ausgleichen-
der zu austeilender — Gerechtigkeit ist  eme Garantie der Be-
harrung der Ordnung, das heisst der Steigerung der Gerech-
tigkeit. Die Gerechtigkeit. erscheint an ihrer Materie in der Mi-
nimalgestalt der Gesetzlichkeit, der legalen Gerechtigkeit. Hat 
sie dann die Materie vollstandig durchdrungen, so erscheint sie 
in der Maximalgestalt der austeilenden (geometrischen) Ge-
rechtigkeit. Es handelt sich also im Grunde um die Srteigerung, 
urn die in seiner Herrschaft iiber die Materie eingetretene Er- . 
starkung desselben Prinzips: des Vernunftprinzips der Gleich- 
heit, der gleichheitgebenden Form. 

33) :Eau (S' leyov Tab.  vo,aaMov ;cal zeo'v gov2opivwv avvtarcivat Ttve.c 
TotaTízny noAtTetav a6 T6 xaTaaTcrat pe'rcarov Zerov (306b ,a6vov, 612 6'Ircog 
(76'ETat pa22ov. ,alav rece I) 6156ze Aieas• za)..8a6v paval.7(o21- 
Tevoltevovg (»Taman'. ....xai 	 roOr awn 6rhaortx6v tLŐ 62iyae2't- 
46v 8 no*-Et 	7r6Atv 1161216Ta 6ThuoxeaTaaaat 	621.7aexcia19.at, 
akicrrov zeóvov.", Politik 13/9 B 33-37, 1320 A 2-4. 	 - 
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Die politische — angewandte — Gerechtigkeitslehre des 
ARISTOTELES zeichnet nun vor alien Dingen em n ntichterner theo 
retischer Optimismus aus. Er glaubt ebensowenig an die Uner-
kennbarkeit des Gerechten wie an die Unerkennbarkeit des Wall-
ren. Und den treffendsten Beweis des absolut Wahren findet er 
gerade in der Immanenz dieses Al r)solutwahren• in dem Relativ-
watiren. Die relativen Unterschiede der Dinge, die auch der ra-
dikalste Skeptiker anerkennt, sind nur unter der Voraussetzung 
eines Absolutwahren möglich.") Es ist nun aus dem ganzen 
Aufbau der aristotelischen Politik ersichtlich, dass es ihm weit 
mehr auf diese relativen Unterschiede auch in der politischen 
Gerechtigkeitslehre ankommt als auf die feste und endgiiltige 
Bestimmung des letzten Ideals. „Denn fiir viele 1st es vielleicht 
unmöglich, der besten teilhaft zu werden, und so•darf dem Ge-
setzgeber und wahren Staatsmann neben der schlechthin besten 
Verfassung auch die nach Umstdnden beste nicht unbekannt 
bleiben. . . . Denn man muss nicht bloss darauf sehen, welches 
die beste, sondern auch darauf, welche möglich, und ebenso, 
Welche leichter und fins  alle Gemeinwesen durchgangig entspre-
chender 1st. . . . Man soil aber  eme  solche Ordnung einfiihren, 
zu der man sich von den vorhandenen Einrichturigen aruis leicht 
wird verstehen können und wollen, da es kein kleineres Werk 
ist,  eme  Verfassung zu verbessern, als  eme  gariz von Anfang 
zu begriinden, -wie auch das Umlernen nicht leichter 1st als das 
Lernen".") Die Verbesserung gegebener Verfassungen 1st die 
Hauptangelegenheit der aristotelischen Politik, dergegentiber die 
Konzeption des besten Staates zu einer Aufgabe zweiten Ran- 

") Das gldnzendste Beispiel dieser argumentatio ex gradibus findet 
man in der Metaphysik 1008 B-1009 A: „Ferner gibt es, wenn auch alles 
noch no sehr sich so und nicht so verhdlt, doch in der Natur der Ding 
em n Mehr oder Minder. Denn wir werden wobl nicht auf gleiche Weise 
zwei gerade nennen und drei, und nicht auf g1eiche Weise irrt, wer vier 
für fünf und wer vier für tauSend halt. Wenn sie nun nicht auf gleiche 
Weise irren, so ist offenbar der  eme weniger im. Irrtum und sagt foiglich 
mehr die Wahrheit. 1st nun das Mehr n5her, so wird auch em n Wakes sein, 
dem das Wahrere naher steht. Und wean es auch nicht ist, so gibt es dock 
folgerichtig etwas, was sicherer und wahrer ist, und so würen wir der 
Lehre left, die keinen Unterschied und keine logische Bestimmung' einer 
Sache zulüsst". 

35) Politik 1288 B 24-27, 37-39, 1289 A 1-5. 
3 
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ges herabsinkt. Er Wilt die Verbesserung des Gegebenen offen-
bar fiir leichter und wertvoller als die Aufstellung eines abso-
luten Ideals. Der relative Unterschied zwischen`einer gegebenen 
und der ihr entsprechenden verbesserten Verfassung ist viel 
leichter fassbar, weit mehr in die Augen springend, weit mehr 
zwingend, als em n in den luitleeren Raum hineingezeichnetes 
absolutes Ideal. Denn dieser relative Unterschied an Gerech-
tigkeit ist ebenso unleugbar wie die Tatsache, dass der Unter-
schied zwischen vier und tausend grösser ist als der zwischen 
vier und fiinf. In diesen relativen Gerechtigkeitsunterschieden 
liegt also  eme verldsslichere Gewdhr ftir das absolut Gerechte 
als in den — notwendig immer subjektiven — Konstruktionen 
cines absoluten Gerechtigkeitsideals. In den kleinen Dimensio-
nen der relativen Gerechtigkeitsunterschiede ist die Gefahr der 
subjektiven Verzerrung des  Objektíven kleiner; die Fehler, die 
man trotzdem auch hier begeht, erscheinen dann ins Masslose 
vergrössert, wenn sie in die Riesendimensionen des absoluten 
Gerechtigkeitsideals projiziert werden. • 

Der theoretische Optimismus des ARISTOTELES 1st auch in 
der Gerechtigkeitslehre gepaart mit einem ebenso niichternen 
praktischen Pessimismus. „So sehr schwer es indessen auch 
sem n mag, in den Dingen, die die Gleichheit und das Recht be-
riihren, die Wahrheit zu linden, so mag es doch immer noch 
leichter  sem, dieses zu erreichen, als solche vom Richtigen zu 

• iiberzeugen, die die. Gewalt haben, andere zu iibervor-
teilen. Denn die Gleichheit ,und Gerechtigkeit wollen, sind 
immer die Schwdeheren, wdhrend die Stdrkeren sich iiber 
diese Dinge keinen Kummer machen".") Aber der Wille 
zum Gerechten 1st nach ARISTOTELES eigentlich noch weit mehr 
verdorben, im Grunde wollen auch die .  Schwachen das Ge-
rechte nicht mehr: „ja, es ist bei den Staatsangehörigen be-
reits Sitte geworden, die Gleichheit .nicht einmal mehr • zu wol-
len, sondern entweder nach der Herrschaft zu trachten, oder 
sich ihr geduldig zu unterwerfen".") Wo diese vollstandige Ver-
derbnis noch nicht eingetreten ist, dort wird mit zweifachem 
Massstabe geurteilt, je nach dem, ob von der Gerech-
tigkeit gegeniiber uns selbst oder gegeniiber anderen die 

PoIitik 1318 B 1-5. 
Politik 1296 A 40-1296 B 9. 
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Rede ist : „Allein die meisten Menschen halten, scheinfs, 
den Despotismus far Staatsweisheit und schamen sich 
nicht, em n Verfahren, das jeder von ihnen sich selbst 
gegeniiber nicht gerecht und nicht niitzlich finden wiirde, gegen 
indere zur Anwendung.zu bringen. Denn wo es sich urn sie sel-
ber handelt, soil gerechtes Regiment walten, wo es aber andere 

-betrifft, da fragen sie nach keiner Gerechtigkeit". 38 ) 
Sehen wir nun naher zu, wie der formale Gerechtigkeits-

-begriff des ARISTOTELES in der Anwendung auf das realpoliti-
sche Material funktioniert. 

Es 1st hier von der grössten Bedeutung, dass nach ARIS-
TOTELES die menschliche Gemeinschaft aus Personen besteht, 
die prinzipiell ungleich, von Natur verschieden sind. „Denn aus 
zwei Arzten wird keine Gemeinschaft, sondern aus Arzt und 
Bauer, und überhaupt aus verschiedenen und ungleichen Perso-
nen, zwischen denen aber  eme  Gleichheit hergestellt werden 
soli".") Die politische Gerechtigkeit besteht also nach ARisTo-
TELLS im letzten Grunde darin, dass man von Natur ungleiche 
Dinge kiinstlich auf einen gemeinsamen Nenner bringt. „So 
muss denn fiir alles em n Eines als Mass bestehen. . . . Dieses 
Eine ist in Wahrheit das Bediirfnis, das alles zusammenhalt".") 
„Das Geld ,macht also wie ein Mass alle .Dinge ,kommensurabel 

-und stellt dadurch  eme  Gleichheit unter iihnen her. Denn ohne 
Austausch wire keine Gemeinschaft und ohne Gleichheit kein 
Austausch und ohne Kommensurabilitdt keine Gleichheit. In 
Wahrheit können freilich Dinge, die so sehr von einander ver-
schieden sind, nicht kommensurabel  sem,  für das Bedürfnis aber 
1st es ganz gut möglich. Es muss also em n Eines geben, welches 
das gemeinsame Mass vorstellt, und zwar kraft positiver Ober-
einkunft vorstellt, weshalb es auch Nomisma heisst, gleichsam 
vom Gesetz, Nomos, aufgestelltes Wertmass". 41 ) 
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Mit diesen Ausfiihrungen 1st das Schema der politischen 
Gerechtigkeitsgleichung überhaupt angegeben. Denn das Geld' 
ist nattirlich nicht der einzige Wertmassstab. Es muss aber in 
jedem Falle zwischen den prinzipiell ungleichen Personen und 
ihren Anspriichen em n gleichbleibendes Mass — undzwar ein 
Mass, das von beiden positiv anerkannt •wird — aufzeigbar scin, 
wenn zwischen diesen ungleichen Anspriichen überhaupt ein 
gerechter Ausgleich möglich  sem  n soli. Wir stossen hier wieder 
einmal auf die grundlegend wichtige Rolle der legalen Gerech-
tigkeit. Denn der auf positiver übereinkunft ruhende Massstab 
1st in der überwiegenden Mehrheit der File eben das positive,  
Recht. Und aus dieser Auffassung erkldrt es sich, dass ARISTO-
TELES das Gebiet der politischen Gerechtigkeit als zum Reich 
der relativen Óerechtigkeit gehörend ansieht: „Denn wenn das. 
Recht nicht für alle Verfassungen dasselbe ist, müssen . auch in 
der Gerechtigkeit Unterschiede sein". 42) In dem politischen Ge-
rechtigkeitskalkül kommt also dem Positiven die denkbar 
grösste Bedeutung zu. Natürlich nicht dem Subjektiven, Will-
kürlichen, dem im Einzelfall oder von der Einzelperson Er-
wiinschten; sondern dem positiv Objektiven, dem Legalen, dem. 
positiv Gesetzmassigen. 

In gewissem Sinne liegt in diesem positiv Gesetzmdssi-
gen, in diesem gemeinsamen Nenner, das ganze Rdtsel des Ge .- 
reohtigtkeitskalkills. Es ist zundchst nichts Absonderliches da- 

dass der Massstab des Gerechten selbst etwas Positives 
sem  n muss. Denn das Gemeinsame, das Gleiche, das die an sich 
ungleichen Tatbestdnde miteinander verbindet, der gemeinsame 
Nenner, zu dem beide in einem messbaren Verhdltnis stehen, 
muss doch ihnen als positiven Gebilden immanent  sem.  In die-
sem Sinne gehört der positive Massstab selbst noch mit zum_ 
Tatbestande. Anderseits transzendiert der positive Massstab 
den Tatbestand insofern als in ihm der in der Immanenz des. 
Tatbestandes tatsdchlich unlösbare Gegensatz des Tatbestan-
des in der Tat behoben wird. 

Wdre in einem Rechtsstreite nichts anderes als Tatbestand 
gekeben, als die BehauptUng - des A, dass B die von ihm emp- 

,  42)  „4 	pi, raOról, ró dixacov %aril nciaas. rag 7ro2creiag, dvcirwli 
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iangene Summe 100 zurückzuerstatten habe und die Gegenbe-
Iauptung des B, dass er die von A empfangene Summe 100 
zurückzuerstatten nicht verpflichtet sei, so ware dieser imma-
Bnente Gegensatz des Tabbestandes unlösbar. Der formale Ge-
rechtigkeitsbegriff der Gleichheit ist auf diesen Tatbestand 
nicht anwendbar, denn es fehlt an jedem gemeinsamen Nenner, 
auf den die beiden entgegensetzten Ansprüche gebracht wer-

, den könnten, es besteht vollstandige Inkommensurabilitdt zwi-
:schen den zu vergleichenden Grössen, zWischen den auszuglei-
chenden Interessen. Wird nun em n Vertrag aufgewiesen, nach 
dessen Inhalt  der. A dem B die Somme 100 darlehens-

-weise gegeben hat und der letztere sich verpflichtet, die emp-
langene Somme binnen festgesetzter Frist zuriickzuerstatten 
–7- und wird der positive Zusammenhang dieser Ver-
tragsnorim mit dem Prozesstatbestande festgestellt — dann ist 
eine gerechte (Entscheidung imöglich geworden.ln der positiven 
-Vertragsnorm 1st der gemeinsame Nenner der ungleichen An-
:sprüche enthalten. An diesem Massstab gemessen muss der 
,Gegenanspruch des B als (lurch den Anspruch des *A aufgewo-
gen, also als ungerecht angesehen werden. Der Vertrag enthdlt 
,die positive übereinkunft der Parteien darüber, dass das Geben 
der Summe 100 seitens des A für beide das Gleiche sein soil 
-wie das Zurückerstatten der Summe 100 seitens des B. Denn -- 
in der Terminologie des ARISTOTELES gesprochen — den ganz 
verschiedenen und an sich inkommensurablen Leistungen des A 
:and B liegt em n durchans gleiches Bediirfnis zugrunde, em n Inte-
Tesse, das von den vertragsschliessenden Parteien selbst als 
,durchaus gleichwertig anerkannt wird. 

Die normologische Operation, die einer solchen Lösung 
der Streitfrage zugrundeliegt, ist die folgende. Es 1st em n Tat-
:bestand und  eme  positive Norm gegeben. Auf einen Tell des 
Tatbestandes ist die Norm bereits angewendet worden, als A 
,auf Grund des Vertrages dem B die Summe 100 übergegeben 
hat. Es ist nun die Frage, ob auf denselben Tatbestand die-
selbe Norm angewendet Werden soll, wenn hinsichtlich des an-
'deren Teiles des Tatbestandes — namlich hinsichtlich des Zu-
-rückerstattens — die aus der Norm fliessende Verpflichtung 
:strittig geworden ist? Nur wenn die Tatbestandselemente so-
-weit gekldrt und festgestellt sind, dass von der Gleichheit des 
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Tatbestandes und der Gleichheit der anzuwendenden Norm mit 
Sicherheit gesprochen werden kann, taucht das reine Gerech-
tigkeitsproblem auf. In diesem FaIle 1st aber auch  eme  absolute 
Lösung des Problems möglich geworden. Besteht ndmlich Ober-
einkunft hinsichtlich der Identitdt des Tatbestandes und der an-
zuwendenden Norm, dann wird unbedingt die Anwendung der 
Norm der Gerechtigkeit, ihre Nichtanwendung dagegen der Un-
gerechtigkeit entsprechen. Damit 1st aber auch ausgesprochen, 
class  eme  absolute Entscheidung tiir uns nur im Sinne der Le-
galitüt ist. Denn  eme  absolute Entscheidung 1st nur 
möglich, wenn die anzuwendende Norm nicht strittig, das heisst 
aber positiv gegeben ist. Wird der Vertrag hinsichtlich seiner 
Gilltigkeit strittig gemaeht, so kann dieser Streit natürlich noch 
entschieden werden, insofern man auf  eme  höhere positive 
Norm — auf die generellen Reehtsnormen — rekurriert. Wird 
die Geltung des positiven Rechts selbst in Zweifel gezogen, so 
kann diese Gültigkeitsfrage immerhin noch auf Grund der po-
sitiven — namlich von den Streitteilen beiderseitig anerkann-
ten — Moral entschieden werden. Und da kein 1VIensch absolut 
nortnlos handeln kann -wird vielleicht immer  eme  positive Norm. 
zu finden  sem,  deren Anerkennung ihn mit seinem Gegner ver-
bindet. Aber als hypothetischer Grenzfall ldsst sich z -weifellos 
auch der Fall denken, dass von dem einen Streitteile radikal 
und grundsdtzlich jede positive Norm abgelehnt wird, auf Grund. 
welcher  sem  n Anspruch abgewiesen werden sollte. In diesem. 
Falle also, wo  eme  positive Übereinkunft über die anzuwen-
dende Norm von vornherein ausgeschlossen ist, in einem sol-
chen Falle gibt es auch keine objektive Lösung des Gerechtig-
keitsproblems.  line Lösung wird sich natiirlich auch in diesem -
Falle finden lassen: auf Grund einer iiberlegenen subjektiven 
Oberzeugung (des Vaters gegenüber dem Kinde), auf Grund 
eines iiberwiegenden Mehrheitsbeschlusses, vielleicht auf Grund 
einer positiven Norm, die mit der einzio -en Ausriahme des sie 
strittig-  machenden Streitteiles von Allen anerkannt wird. Aber 
die fehlende Anerkennung des einen Streitteiles, also auch 
eines einzigen Mannes gegentiber Allen, wird dieser Lösung -
die absolute Festigkeit der vollkommenen Objektivitdt nehmem 
Das 1st der letzte Shin des positiven — das heisst für uns allehi 
vollkommen objektiven — Massstabes. 
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Is besteht nur  eme  einzige Ausnahme von der durch-
gdngigen Notwendigkeit des positiven — also von beiden 
Streitteilen anerkannten — Massstabes. Hat der Streitteil ein-
mal anerkannt, dass Identitdt des Tatbestandes hinsichtlich 
einer Norm vorliegt, hat er mit anderen Worten einmal aner-
kannt, dass z. B. die M1li gewordene Darlehenssumme im all-
gemeinen zurtickzuzahlen ist und dass von ihm  eme  fdllig ge-
wordene Darlehenssumme gefordert wird, dann braucht man 
seine Anerkenhung nicht mehr zu der Entscheidung, dass er 
die konkrete Summe innerhalb konkreter Frist zurtickzuzahlen 
hat. Und vielleicht wird von ihm doch aus tausend anderen, die 
Schranken dieser legalen Gerechtigkeitsproblematik transzen-
dierenden Granden — z. B. weil er arm wie  eme  Kirchenmaus. 
der Glaubiger dagegen em n steinreicher Mann ist, der an der 
konkreten Zahlung kein nennbares Interesse hat — gerade die-
ser Umstand in Zweifel gezogen. Aber hier auf der Stufe 
der legalen Gerechtigkeit — wird seine diesbezidglich feh-
lende Zustimmung durch den logischen Zusammenhang zwi-
schen der von ihm anerkannten allgemeinen Norm und dem von 
ihm gleichfalls anerkannten konkreten Tatbestande ersetzt. Da-
durch wird das Wesen der Gerechtigkeit auf das Wesen der 
I dentitat reduziert. Die Funktion der Gerechtigkeit is t 
nichts anderes als dass sie die Identitdt der Norm — ihre iden-
tische Geltung in identischen Fdllen, ihre identische Anwendung 
auf identische Tatbesttinde, die Identitdt der aus der Norm flies-
senden Rechte und Pflichten im Sinne der gleichen Belastung 
von gleichen Personen — aus einer logischen Notwendigkeit 
zu einer ethischen Norm und Pflicht macht. /st  eme  identische 
Beziehung zwischen Norm und Tatbestand gegeben, dann 1st 
logisch ausgeschlossen, dass in der richtigen Entscheidung auf 
diesen Tatbestand  eme  andere Norm anzuwenden w5re. Fak-
tisch ist das jedoch nicht ausveschlossen und darum hat es 
Sinn, die praktische Forderung, dass auf den gleichen Tatbe-
stand die gleiche Norm anzuwenden ist, als die ethische Norm 
der Gerechtigkeit von der logischen Notwendigkeit der Iden-
titdt der Norm bei Identitdt des Tatbestandes zu unterscheiden. 
Diese praktische Forderung, diese letzte Norm der Entscheidung 
braucht sich nun in den Streitteilen nicht zu positivieren, weil 
sie auf dem „sichersten aller Prinzipien" ruht, weil sie im 
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Grunde garnicht geleugnet, garnicht in Zweifel gezogen, weil 
sie sich nicht nichtpositivieren — d. h. weil ihr Gegenteil nicht 
positiv werden — kann. Und in diesem Sinne hat ARISTOTELES 
semen Gerechtigkeitsbegriff auf das sicherste aller Prinzipien, 
auf das Prinzip der Identitdt reduziert. Denn „class dasselbe 
demselben nicht zugleich und in derselben Hinsicht — und was 
wir sonst noch beifügen müssen, urn den logischen Einwürfen zu 
entgehen, gelte als beigefügt — zukommen und nicht zukommen 
kann; das 1st das sicherste unter alien Prinzipien". 43 ) 

Der grandioseste Fall eines solchen Gerechtigkeitskalküls 
1st zweifellos das Gerechtigkeitsproblem der Verfassung. Das 
Problem der Verfassung umfasst eigentlich alle anderen Ge-
rechtigkeitsprobleme. Denn die Entscheidung über die politische 
tlerrschaft wird auch alle anderen Probleme der politischen Ge-
rechtigkeit unter den Beherrschten entscheiden. ARISTOTELES 
will uns nunmehr glauben machen, dass auch in diesem gran-
diosesten Gerechtigkeitskalkül von einem unheilbaren, radika-
len Gegensatz der positiven Oberzeugungen nicht die Rede  semn 
kann; dass es auch in diesem Falle an einem gemeinsamen Nen-
ner, an einem positiven Massstab nicht fehlt, dass es vielmehr 
nur falsche und durchaus heilbare Meinungen, zu berichtigende 
und widerlegbare Irrtümer sind, die die Übereinstimmung der 
Ansichten über die politische Gerechtigkeit hindern. „Man muss 
sich hier vor allem an den leitenden Gedanken halten, dass die 
vielen Verfassungen daher gekommen sind, well man zwar 
übereinstimmend das Prinzip der Gerechtigkeit und der propor-
•tionalen Gleichheit proklamierte, aber eben dieses Prinzip falsch .  
verstand".1 ARISTOTELES liefert uns auch Beispiele solcher auf 
logischem Wege durchaus widerlegbarer Irrtümer: „So meinen 
die, die den anderen in einem Punkte, ndmlich durch ihr bedeu-
tendes Vermögen, ungleich sind, ganz ungleich zu  sem,  und die in 
einemPunkte, duroh time freie Geburt, anderen gleich sind, meinen 
ganz gleich zu  sem.  Aber das Recht im eigentlichsten Sinne tref-
fen sie nicht".') Und well es für ARISTOTELES feststeht, „class 
die staatliche Gemeinschaft der tugendhaften Handlungen we-
gen besteht, und nicht des Zusammenlebens wegen": „Darum 
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baben die, die am meisten zu einer solchen Gemeinschaft bei-
-tragen, mehr  Tell am Staate als die, die zwar an freier Geburt 
-Und an Geschlecht ihnen gleich oder überlegen sind, an bürger-
licher Tugend aber ungleich, oder als die, die sie zwar an Reich-
-turn übertreffen, aber in der Tugend von ihnen übertroffen wer-
den".") ARISTOTELES sucht und findet die Lösung des Streites 

im die politische itlerrschaft zwisohen Adeligen, Freien und Rei-
chen — seinem Immanenzstandpunkte treu — darin, dass diese 
Herrschaftsansprache alle relativ berechtigt sind aber eben 

-nicht schrarfkenlos, sondern nur relativ berechtigt. Berichtigt 
man die Irrtümer, auf Grund welcher diese Herrschaftsansprüche 
:als absolute auftreten, dann erhdlt man die gerechte Lösung. 
ARISTOTELES geht also ans Werk das Haltbare vom Unhaltbareni 
in diesen Herrschaftsansprüchen zu. scheiden. Dass die Ent-
scheidung zwischen diesen drei Ansprüchen gef alit werden muss, 
ist klar: „der Streit kann selbstverstandlich nur unter denen 

-stattfinden, aus denen  em  n Staat besteht, und darum sind es mit 
gutem Grunde die Adeligen, Freien und Reichen, die den Vor-
rang der Ehre beanspruchen".") Die Folge hievon  1st, „class 
beziehungsweise alle  em  n Reicht haben, Ansprüche auf die Am-
ter zu erheben, nur gilt dieses Recht nicht schlechthin. Die Rei-
chen können geltend machen, dass ihnen der grösste Teil des 
sGrundeS und Bodens gehört, Grund und Boden aber der Allge-
-Ineinheit zugute kommen. Auch sind  sic  bel  Vertragen meistens 
zuverlassiger. Die Freien und Adeligen streiten unter sich als 
•solche, die sich nahe stehen. Denn die Edleren sind in höherem 
'Grade Barger als die Gemeinen, und der Adel geniesst daheim 
immer  em  n höheres Ansehen. Auch ist anzunehmen, dass die 
Söhne besserer Vater besser sind. Denn der Adel 1st  eme  Tugend 
des Geschlechtes. In ahnlicher Weise werden wir gewiss auch 
der Tugend zugestehen, dass sie gerechte Ansprüche hat. Denn 
wir erkldren die Gerechtigkeit fiir  eme  Tugend des geselligen Le-
bens, der alle anderenTugenden folgen müssen. Aber auch die 
.Mehrzahl hat Rechte gegenüber der Minderzahl. Denn die vielen 
gegen die wenigen zusammengenommen, sind starker, reicher 
-und besser".") Der Kalkül  1st  eigentlich fertig; die Ansprüche 
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beschranken sich gegenseitig; die Lösung kann nur die Syn-
these, in der politischen Terminologie: das Kompromiss  sem.  

Man sieht, dass ARISTOTELES in den letzten Satzen  des  
obigen Zitates mit einer seltenen Offenheit für das Recht der 
Mehrheit, fiir die relative Gerechtigkeit der Demokratie eine 
Lanze bricht. Gegen die Demakratie als ausschliesslichen Herr-
schaftsanspruch iibt er dahingegen schdrfste Kritik. „Denn zwei 
Momente sind es, die das Wesen der Demokratie aussprechen 
möchten: die Herrschaft der Majoritat und die Freiheit. Nun soli 
die Gerechtigkeit so vie! als Gleichheit  sem n und die Gleichheit 
darin liegen, dass der Wille der Menge entscheidet; die Freiheit 
aber soil darin liegen, dass jeder tut was er will. ... Aber das 1st 
ganz und gar verkehrt".") „Denn die Herrschaft der Menge 
steht im Widerspruch mit dem Rechte nach Verdienst".") „Dena 
das demokratische Recht besteht darin, dass alle das Gleiche 
der Zahl nach haben, nicht dem Verdienste nach, und went'. 
das Recht darin besteht, so ist notwendig die Menge der ent-
scheidende Faktor, und 1st notwendig das, was die Mehrheit 
beschliesst, das Endgiiltige und dieses das Recht".") Der ab-
solute Herrschaftsanspruch der Demokratie verstösst also flack 
ARISTOTELES auf das Schwerste gegerí die geometrische, austei-
lende Gerechtigkeit; einer absoluten Demokratie fehlt also die 
letzte Garantie der Dauer, der Beharrung. „Denn Dauer hat nur 
der Staat, wo Gleichheit nach Wiirden herrscht und jeder das. 
Seine erhdlt".") 

„Gleichwohl  1st die Demokratie haltbarer und mehr gegen 
Aufruhr gesichert als die Oligarchie".") Damit 1st auch iiber 
den absoluten Herrschaftsanspruch der Oligarchie das Urteil 
gefdllt. Die Begriindung ist ab.2.r nicht weniger lehrreich: Lasst 
man ausischliesslioh das — in der Idee zwar vollkommenste, 
aber in der Anwendung notwendig immer subjektive 	geo- 
metrisch Gerechte gelten, dann wird man viel eher zu der po-
sitiv-objektiven, zu der arithmetisch-legalen Gerechtigkeit 
Gegensatz geraten, als man zu der austeilenden Gerechtigkeit 
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in Gegensatz gerat, wenn man ausschliesslich das arithmetisch 
Gerechte gelten lasst. Der Gefahr der Revolutionierung seiten& 
der anderen Art von Gerechtigkeit sind beide Gerechtigkeiten. 
ausgesetzt. Aber wie die Dinge in der Realpolitik nun einmal 
liegen 1st diese Gefahr ftir die subjektiv-geometrische Gerech-
tigkeit — also fiir jede Art Oligarchic — unVergleichlich grösser 
als far die objektiv-positive aritmetische Gerechtigkeit: fiir die-
Demokratie. „Denn solcher, die adelig und tagendhaft sind, sind 
nirgendwo hundert, Arme aber sind viele vielerorts. Dass aber 
em n Staat schlechthin in jeder Beziehung nach einer von den 
beiden Gleichheiten geordnet ist, taugt nichts, wie die Folgen 
zeigen, da keine von solchen Verfassungen  eme  lange Dauer 
hat. . . . Man soil daher von den gedachten Gleichheiten tells. 
die arithmetische und teils die proportionale anwenden".") 
Oligarchie trifft aber das schwerere Urteil, denn: „die Selbst-
sucht der Reichen 1st der Verfassung verderblicher als die des. 
Volkes"") und die auf dem Mittelstand beruhende Politie steht 
dem Volksstaat ndher als die Oligarchie und ist denn auch die 
haltbarste von dieser Art von Verfassungen".") 

Am meisten ware noch der Herrsohaftsanspruch der Tu-
gend als unbedingt zu anerkennen. „Das allergrösste Recht, 
Auffruihr zu erregen, hatten die, die am weitesten dawn entfernt. 
sind, es wirklich zu tun, namlich die an Tugend hervorragen-
den Biirger".57 ) Aber einerseits objektiviert sich eben der Herr-
schaftsanspruch der Tugend nicht oder nur ausserst selten zu. 
einem objektíven realpolitischen Faktor und darum fallen die 
Aristokratien „fiir die meisten Staaten so ziemlich ausser ■halb-
des Bereiches der Möglichkeit".") Anderseits kann aber auch 
der Tugend des einzelnen Mannes doch auch aus Vernunft-
granden nicht em n absoluter Herrschaftsanspruch zuerkannt 
werden. „Die vielen namlich, von denen jeder einzelne kein tach-
tiger Mann ist, mögen trotzdem, vereint, besser  sem  n als sie" — 
die wenigen Besten — „nicht als einzelne, sondern als Gesamt-
heit, gleichwie en Schmaus, zu dem viele Kleine beigesteuert 

Politik 1302 A 1-8. 
Politik 1297 A 11-13: 
Politik 1302 A 13-15. 
Politik 1301 A. 
Politik 1301 A 39-40. 



44 

Iaben, besser als  em n soicher  sem n kann, der nur auf Kosten 
eines einzigen Grossen veranstaltet worden ist".") „Daher 
beurteilt auch die Menge vieles besser als einer allein, mag Cr 
-sein wer er will".") Ich glaube, aus diesen Worten die heut-
zutage auch von den überzeugtesten Demokraten nicht mit 
dieser Entschlossenheit vertreten werden — darauf schliessen 
zu dürfen, dass ARISTOTELES kein Scheindemokrat gewesen ist. 
Jedenfalls hat er die echte Aristokratie für  eme Utopie ange-
-Sehen. Einmal waren Königtum und Aristokratie • allerdings 
-nicht Utopien; aber die Menschheit ist eben in die Demokratie 

weil in die Tugend — hineingewachsen. Die über alle Maas-
:sen hervorragenden Heiden der Tu.gend wurden von der Menge 
.einfach eingeholt und es gibt keinen so grossen Unterschied 
mehr zwischen dem Einen oder den Wenigen und den Vielen, 
der den relativen Herrschaftsanspruch der Vielen vernichten 

-würde.") 
Das Allerwichtigste in diesem politischen Gerechtigkeits-

kalkül des ARISTOTELES ist aber der Um-stand, dass die Be-
schrankung der einzelnen absoluten Herrschaftsansprüche — 
also die Relativierung der absoluten Herrschaftanspriiche — 
,diesen selbst immanent, dais heisst  eme einfacihe logische Folge 
-dieser Herrsdhaftsansprliche selbst ist. „Es könnten namlich 
diejenigen, die wegen ihres Reichtums die Herrsc:haft bean-
ispruchen, nichts Gereohtes zu sagen soheinen, und ebenso die, 
-die sicih auf ihr Geschlecht berufen. Denn offenbar mriisste, wenn 
-‘Ariederum einer reicher als alle ware, nach diesem Recht dieser 
tine über alle herrschen, und ebenso der, der alle anderen, die 
ivegen ihrer freien Geburt Forderungen erhöben, an edeler Ab-
Runft übertrade. Und diese namliche Folge möchte sich vielleicht 
auch in den Aristokratien bezüglich der Tugend ergeben. Wenn 
:ein einziger em n besserer Mann ware als die anderen, die in der 
Regierung tüchtig sind, so müsste nach demselben Rechte die-
ser der Herr sein. Folgerichtig mtissten, woffern doch auch die 
Menge, weil sie starker als die wenigen ist, Herr sein soli, auch 
in dem Falle, dass einer • oder mehr als der  eme  und weniger 

> 
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als die vielen stdrker als die anderen sinci, diese Herr  sem n und. 
nicht die Menge. Ants dieses . also scheint zu beweisen, dass von_ 
diesen Bedingungen, kraft deren man selber herrschen und alle 
anderen sich untergeben haben will,  kelne zu Recht besteht._ 
Selbst gegen die, die wegen ihrer Tugend die Leituncg der-
Staatsregierung beanspruchen, und ebenso gegen die, die sol-
ches wegen ihres Reichtums verlangen, &rite die Menge aller-
orts einen gerechten Einspruch erheben können. Nichts hindert 
ndmlich class die Menge einmal besser und reicher ist als die-
wenigen, nicht als Individuum, sondern al's Gesamtheit".") Mit 
anderen Worten: Auf Grund des demokratischen Prinzips soil 
gegebenenfalls em n Diktator herrschen; . au!  Grund des oligari-
schen Prinzips soil gegelbenenfalls die Menge herrschen; auf 
Grund des aristokratischen Prinzips soil gegebenenfalls eine-
demokratische Verfassung eingeführt werden. Die Synthese — 
die „Mischung" der Staatsformen transzendiert keineswegs 
die einzelnen Herrschaftsanspriiche, sie ist  eme  immanente .  
Synthese. Der Massstab, an dem die gerechte Entscheidung-
der Herrschaftsansprache erfolgt, ist positiv, well allen Herr- 7  
schaltanspriichen immanent. 

Darin, class sie diese Hue immanente Beschrdnkungsten-
denz verstehen, liegt nach ARISTOTELES die sicherste Gewdhr 
far die Dauer der einzelnen Verfassungen. Darum ist auch der 
beste Rat, den ARISTOTELES den einzelnen ausgearteten Ver-
fassungen geben kann: die Selbstbeschrdnkung. „In den Demok-
ratien son man es vermeiden,  den Besitz der Reichen oder auck 
nur dessen Ertrag einer Teilung zu unterwerfen ..."") Die De-
magogen hetzen dos Volk gegen die Reichen au: „Und dock 
sollten sie sich umgekehrt immer als Anwdlte der Reichen er-- 
weisen, und ebenso die Oligarchen in den Oligarchien als An-
wdlte des Volkes ..."" Was dem Königtum an Macht entzogen. 
wird, wird ihm an Dauer wiedergegeben. 65 ) Des Mittel der 
Erhaltung der Tyrannis 1st ihre Mdssigung, das :heisst ihre-
Verwandlunz in  eme königliche Herrschaft.") 

62) Politik 1283 B 14-35. 
62) Politik 1309 A 14-16. 
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Politik 1313 A 28-41. 
Politik 1314 A 33-35. 
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Die unmittelbare Folge der immanenten Beschrdnkungs-
tendenz der einzelnen Herrschaftsansprüche ist die Forderung 
der Wechselherrschaft. „Denn fiir solche, die einander gleich-
stehen, liegt das sittlich Schöne und Gerechte in dem Wechsel 
der Herrschaft, der allein der Forderung der Gleichheit und 
Gemeinsamkeit entspricht".9 „Denn einerseits muss fiir Gleiche 
gleiches Recht gelten, und anderseits kann  eme Verfassung, die 
gegen das Reaht besteht, §chwerlioh von Dauer sem".") Und 
eme Folge dieser Auffassung ist die Anwendung des Prinzips 

•  der Mitte auf die Politik in der Gestalt der aristotelisahen Mit-
telstandspolitik: „Wo die Gesamtheit des Mittelstandes beide 
Extreme oder allot' nur eines von ihnen überwiegt, da kann die 
Verfassung von Dauer  sem. Denn es ist keine Gefahr, dass sich 
die Reiahen einmal mit den Armen gegen ihn verbinden könnten. 

Denn abwechselnd zu herrschen würden sie siah aus Miss-
trauen gegeneinander nicht verstehen. Dagegen geniesst 
der Schiedsrichter überall das grösste Vertrauen, und Schieds-
richter ist, wer zwischen der Parteien in der Mitte steht".") 
„Auch ist in den Staaten die Existenz dieser Art Bürger am 
meisten gesichert. Sie begebren weder selbst nach fremden 
Cute Me die Armen, noch begehren andere naci threm Besitze, 
-Wie die Armen nach dem der Reichen. Und so bringen sie, weil 
Sie weder den anderen nacthstellen, nooh andere ihnen, unge-
fahrdet ihre Tage zu".") Der Mittelstand ist so die . sicherste 
Gewdhr fiir die Dauer, für die Ordnung, für die gerechte Ver-

lassung des Staates: „Denn auf welahe Seite er sich wirft, nach 
der gibt er den Ausschtlag und verhindert das Aufkommen der 
.entgegengesetzten Extreme".") Die konkreteste Forderung der 
politischen Gerechtigkeit, das realpolitische Ergebnis des poli-
tischen Gereahtigkeitskalkiils, ist also die Mittelstandspolitik. 
Der so aulfgefasste Mittelstand erscheint als die Keimzelle der 
Gereahtigkeit im Staate, als die reine Form, als die Vernunft 
des Staates.") Damit ist der Zusammenhang zwischen dem ab- 

Politik 1325 B 7-8. 
Politik 1332 B 27-29. 

66) Politik 1296 B 38-1297 A 1; 1297 A 4-6. 
Politik 1295 B 28-33. 
Politik 1295 B 38-39. 
Politik 1295 B 3-9. 
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straktesten Begriff der aristotelischen Metaphysik: dem Form-
begriff einerseits, und der konkretesten realpolitischen Gestal-
lung der aristotelischen Politik: der Mittelstandspolitik der 
unerschütterliche logische Zusammenhang aufgedeckt. 

Wie  em n von einem Riesen errichteter Bau mit semen den 
staunenden Menschen erdrückenden Dimensionen, steht die Ge-
Techtigkeitslehre des ARISTOTELES einsam und unerreioht 
is besteht aber bei keinem zweiten Denker  em n so fester, em n so 
linzerstörbarer Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen 
seiner Theorie, wie zwischen der Metaphysik und Po litik der 
ARISTOTELES. In der aristotelischen Gérechtigkeitslehre atmet 

ganze aristotelische Metaphysik. Die Politik ist  bel  ARIS-
. TOTELES der restlose Ausdruck der Metaphysik auf einem 
Spezialgebiete. Wie seine Sternseelenlehre auf dem Gebiete der 
Natur- und Religionsphilosophie, so ist seine Gerechtig-keits-
lehre auf dem Gebiete der Po litik „der erste grossartige Ver-
such, die 'Herrschaft der Vernunft` iiber den Stoff zu erkld-
ren",") dort das Gottes- und hier das Rechtsproblem „mit dia-
iektisch stringenten Schlüssen wissenschaftlich zu bewdlti-
gen".") Und wie diese rationale Gestirnreligion mit ihren die 
nationalen Religionen sprengenden kosmischen Dimensionen 
mail  eme  poliitische Seite hat, so bedeutet die Herrschaft der 
Vernunit in der Pont* in der logisch stringenten Durchführung 
der aristotelischen Gerechtigkeitslehre die Eröffnung des Zeit-
alters des nolitischen Universalismus, des die nationalen 
Schranken der Politik sprengenden politischen Rationalismus. 
Wir können also die schönen Worte JAEGERs genau so gut hin-
sichtlich der Po litik wie hinsichtlich der Religionsphilosophie 
des ARISTOTELES anwenden: „Mit dieser letzten aufsahdumen-
den We lle strönit die attische Kultur hinaus in das Völkermeer 

, des Hellenismus".") 
Mit dieser We lle des politischen Rationalismus kdmpfen 

wir aber eigentlich heute noch. Alle spdteren Systeme der Ge-
Techtigkeitslehre stehen im Schatten der aristotelisohen. Das 
Problem der iGerechtigkeit ist seit ARISTOTELES nie so tief in 

0 73 ) Werner JAEGER, a. a. O. S. 158. 
JAEGER, a. a. O. S. 162. 
JAEGER, a. a. O. S. 170. 
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semen Grundfesten aufgexviihlt worden. Vielleicht ist es gerade 
unser Zeitalter, wo alle Probleme der Politik sioh wieder ZLE_ 

dem einzigen Problem der Gerechtigkeit verdichten, wo das. 
Lebensproblem wieder zum Gerechtigkeitsproblem wird. 

Die Gerechtigkeitslehre des ARISTOTELES hat die Jar-
hunderte in der Tat iiberdauert. Sie bildet in gewissem Sinne-
tatsaohlich den Abschluss der Gerechtigkeitslehre. Der reine 
Rationalismus der aristotelischen Gereohtigkeitslehre. das gran-
diose Unternehmen der Reduktion der Gerechtigkeit au f die. 
Wahnheit und speziell aid die Identitdt, kann nie radikal ver-
nichtet werden, kann semen Sinn solange nicht verlieren, bis. 
Mensohen das Problem der Gereohtigkeit mit Gedanken ent-
scheiden, den Kampf urn die Gerechtigkeit mit Gedanken aus-
feohten wollen. 


